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Vorwort 

Der "Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität" - Green City 
Plan – enthält für die Universitätsstadt Gießen eine umfassende Ausarbeitung von umset-
zungsorientierten und vorwiegend in der kommunalen Verantwortung durchzuführenden 
Maßnahmen für die künftige Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität.  

Anlass für die Erarbeitung dieses Masterplans ist die erhöhte Konzentration von Stickstoff-
dioxid in der Stadt (NO2, 2016: 44 µg /m³) und deren erforderliche Senkung ist das primäre 
Ziel der aktuellen Luftreinhalteplanung.  

Der Green City Plan zeigt als Grundlage für städtisches Handeln konkrete Ansätze zur Re-
duzierung der NO2-Konzentration auf. Im Mittelpunkt stehen Vorhaben der Digitalisierung 
und der Verbesserung der Verkehrssteuerung, der Ausbau des Radverkehrs und die För-
derung des ÖPNV.  

In den erarbeiteten Projektvorschlägen sind Maßnahmen mit deren Umsetzungsvorausset-
zungen und -wegen dargestellt. Ebenso ist die jeweilige Wirksamkeit und Effizienz abge-
schätzt.  

Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für die konkrete Ausführung, für speziell auszuar-
beitende Planunterlagen und formelle Aufstellungsverfahren, aber auch für ggf. zu formulie-
rende Förderanträge (Projektförderung) und weitere begleitende Maßnahmen.  

In dieser Umsetzungsphase werden die kommunalpolitischen Gremien maßnahmenbezo-
gen und umfassend eingebunden.  

Einen wesentlichen Beitrag zu der zügigen Umsetzung werden die angeregten Einzelpro-
jekte, die Empfehlungen zum Ausbau der Verkehrssteuerung mit Ausrichtung auf aktuelle 
verkehrliche und umweltpolitische Ziele sowie die künftige Fortschreibung bzw. Neuaufstel-
lung des Verkehrsentwicklungsplans -VEP- und Nahverkehrsplans -NVP- leisten.  

Die benannten Maßnahmen zur Minderung der NO2-Konzentration entfalten darüber hinaus 
begleitende positive Wirkungen auf weitere städtische Handlungsfelder, wie z.B. die Lärm-
minderungsplanung, Klimaschutz und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.  

Insgesamt beinhalten die Ergebnisse des Masterplans eine Vielzahl wertvoller Informatio-
nen und Anregungen für die Meinungsbildung in den städtischen Gremien und in der Öf-
fentlichkeit.  

Für einen Teil der Maßnahmen sind bereits Anträge in den speziell eingerichteten Förder-
programmen gestellt und seit kurzem bewilligt.    

 

 

Peter Neidel  
- Stadtrat -   
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1 Einleitung 

Im Rahmen des BMVI-Sonderprogramms "Masterpläne für die Gestaltung nachhaltiger und 
emissions-freier Mobilität" hat die Universitätsstadt Gießen die Erarbeitung eines Master-
plans ("Green City Plan" GCP-Gießen) vergeben. 

1.1 Ausgangssituation der Universitätsstadt Gießen 

Anlass für die Erstellung bzw. Förderung des Masterplans ist die weiterhin ungünstige Luft-
qualität. In der Universitätsstadt Gießen (ca. 85.000 EW, ca. 72 qkm) lag der Jahresmittel-
wert 2016 für Stickstoffdioxid (NO2) mit 44,4 Mikrogramm (μg) um 11,1 % über dem 
Grenzwert. Hauptursache dieser Schadstoffbelastung in Gießen, einer Hochschul- und 
Dienstleistungsstadt ohne nennenswerte Industrie und mit einem hohen Grad an Fernwär-
meversorgung, ist zu 70% der motorisierte Verkehr.  

Betroffen ist vor allem die Wohnbevölkerung innerhalb des Anlagenrings und entlang der 
Ein- und Ausfallstraßen. Ein weiteres Bevölkerungswachstum ist absehbar; ebenso ist auch 
die Anzahl der Studierenden und Mitarbeiter an den beiden Hochschulen stark gestiegen. 
Die zunehmenden Einwohner- und Pendlerzahlen führen zu erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen und entsprechenden Herausforderungen in der Verkehrsplanung und im 
Ausbau der Infrastruktur bzw. nachhaltiger Mobilitätsangebote. 

Mit diesem Masterplan wurden die Potentiale und Umsetzungsstrategien zur Reduzierung 
der Immissionsbelastung (NO2) durch Maßnahmen im Verkehrs- und Mobilitätsangebot 
ermittelt, bewertet und für die Umsetzung im Stadtgebiet vorbereitet. Der Masterplan bildet 
damit die Voraussetzung für Projektanträge zu der Förderrichtlinie "Digitalisierung kommu-
naler Verkehrssysteme".  

Der thematische Umfang ist auf insgesamt 15 Schwerpunkte konzentriert, die – in unter-
schiedlicher Bearbeitungstiefe - den folgenden Handlungsfeldern zuzuordnen sind: 

- Digitalisierung des Verkehrs: Information zu Mobilitätsangeboten, Aufbau/Ausbau 
von Informationssystemen (z.B. Schnittstellen zu vorhandenen Datenbeständen), 
Fahrgastinformation (Ausbau DFI), Aufbau der Basisdatenermittlung im Stadtbus-
verkehr (automatische Zählanlagen in den Fahrzeugen), Optimierung der Verfüg-
barkeit bestehender Stellplätze und Erleichterung der Zahlweise (z.B. digitales 
Handyparken), 

- Vernetzung von Verkehrsträgern: Mobilitätsmanagement, Optimierung des Linien- 
u. Fahrtenangebots im Stadtbusverkehr, Ausbau der Busbeschleunigung und Hal-
testelleninfrastruktur, 

- Elektrifizierung und alternative Antriebstechnologien: Emissionsreduzierung im 
Stadtbusbetrieb, Potentiale für die Umstellung auf Elektro- und Erdgasantrieb, 
Ladestellen für den Radverkehr, 
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- Radverkehrsförderung: Schließung von Netzlücken im Radwegenetz, Fahrrad-
schnellverbindung, Ausbau des Fahrradparkens und der Ladestationen (z.B. Auf-
bau der Nutzer-Information), Zählstellen für den Radverkehr, Fahrradverleihsys-
tem, 

- Urbane Logistik: Reduzierung des motorisierten Wirtschaftsverkehrs, z.B. Mikro-
Depots. 

1.2 Bedeutung des Masterplan 

In den Bearbeitungsschwerpunkten steht zu den erwarteten innovativen Ansätzen und Pro-
jekten die lösungsorientierte Vorgehensweise im Vordergrund. Die Umsetzungsfähigkeit ist 
mit direktem Lösungsbezug zu der räumlichen und verkehrlichen Situation in Gießen zu 
konkretisieren. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Masterplans ist die Abschätzung der mit den Maßnahmen 
in den benannten Schwerpunkten zu erzielenden Wirkungen sowie die Umsetzungsstrate-
gie: 

- Schätzung der Minderung von NO2-Emissionen 

- Zeithorizont der Wirkungsentfaltung und Effizienz bezüglich der zu erzielenden 
Emissionsminderung, Musterberechnungen 

- Realisierungsmöglichkeiten im Stadtgebiet Gießen, Handlungsempfehlungen, 
Prioritätensetzung 

Der Masterplan bildet die Grundlage für anschließende Umsetzungsmaßnahmen und För-
deranträge aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017-2020 - Digitalisierung kommuna-
ler Verkehrssysteme". 

Der Masterplan gibt die fachliche Sicht der Verkehrswissenschaften für die jeweiligen Maß-
nahmen wieder. Eine politische Abstimmung bzw. Begleitung war Aufgrund des Zeitdrucks 
von Beauftragung durch die Stadt Gießen und der gesetzten Abgabefrist seitens des BMVI 
nicht möglich und somit im vorliegenden Dokument nicht berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 



 
"Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität"  GCP Gießen 

  4 

2 Bestandsaufnahme 

Zur Durchführung der genannten Aufgabenstellung ist eine möglichst detaillierte und akku-
rate Kenntnis der Verkehrsabläufe erforderlich. Dazu sind in Abschnitt 2.1 die verfügbaren 
und genutzten Datengrundlagen benannt. In der Regel sind nicht alle hilfreichen und benö-
tigten Informationen vollumfänglich vorhanden, daher sind plausible Abschätzungen und 
systematische Extrapolationen wichtige Verfahren zur Vervollständigung der Datengrundla-
ge (siehe Abschnitt 2.2).  

2.1 Datengrundlagen 

Die verfügbare Datengrundlage ist eine wesentliche Voraussetzung für eine belastbare 
Wirkungsermittlung. Für die Bearbeitung des vorliegenden Masterplans wurden städtische 
Information mit regionalen Informationen überlagert und kombiniert. Im Folgenden sind die 
verfügbaren Datenbestände aufgelistet: 

- Städtische Information zur Einwohnerzahl in Gießen und deren Mobilitätsverhalten 
(z.B. SrV 2013).  

- Für den MIV lag die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans von 2009 vor, 
dessen zugrundeliegendes Verkehrsmodell den aktuellen Stand des strategischen 
Netzes nur zum Teil wiedergeben kann. Trotz des Aktualisierungsbedarfs, konnte er 
zumindest für Plausibilitätsprüfungen genutzt werden. 

- Für die Nahmobilität lag der Radverkehrsentwicklungsplan von 2010 vor, dessen 
Datenerhebung vornehmlich auf 2006 datiert. Vor dem Hintergrund, dass sich die-
ses Verkehrsmittel in den vergangenen 10-15 Jahren am dynamischsten Entwickelt 
hat, wurden auch diese Daten vornehmlich für Zwecke der Plausibilitätsprüfung ein-
gesetzt.  

- Informationen zum ÖPNV im Stadtgebiet wurden durch den Partner SWG und das 
Verkehrsunternehmen MIT.BUS beigestellt, welches einen Großteil des städtischen 
Verkehrsangebotes in Gießen bedient.  

- Ergänzt werden die Daten zum ÖPNV durch den Nahverkehrsplans von 2014 (ba-
sierend auf dem RMV-Datenstand von 2010) 

- Des Weiteren stand die Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 2011 für das Ge-
biet Lahn/Dill mit den Städten Gießen und Wetzlar zur Verfügung 

- Zur Berechnung der Emissionen wurden spezifische Kennwerte des Umweltbun-
desamtes und von HBEFA verwendet. Diese Daten wurden für die Erdgasflotte der 
MIT.BUS, um eigene Messwerte vervollständigt, so dass in dieser Hinsicht belast-
bare Parameter vorlagen.  

2.2 Situationsbeschreibung – Status Quo 

In großen Metropolregionen in Deutschland sind leistungsfähige Verkehrszentralen aufge-
baut worden. Die dort erfassten Daten zum Mobilitätsgeschehen fließen in wirkungsvolle 
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Maßnahmen zum Verkehrsmanagement und ermöglichen so eine Optimierung des Ver-
kehrsablaufs mit anschließender Wirkungskontrolle.  

Für Städte mit einer Bevölkerungszahl zwischen 50.000 und 250.000 Einwohnern, sind 
solche leistungsfähigen Verkehrszentralen nicht wirtschaftlich abzubilden und es existieren 
wenige Lösungen am Markt, die notwendige Datenerfassung mit angemessenen Technolo-
gien zu bewerkstelligen. Oft fehlen bei vorhandenen Teilsystemen offene und standardisier-
te Schnittstellen, die einen Datenaustausch und die -weiterverarbeitung in Folgesystemen 
anderen Hersteller erlauben. Somit sind vielfältige Insellösungen mit eingeschränktem Da-
tenzugriff vorhanden, ohne dass das volle Potential der dort enthaltenen Daten ausge-
schöpft werden kann.  

In diesem Spannungsfeld muss auch die Universitätsstadt Gießen agieren und kann somit 
keine aktuellen Daten (z.B. von 2017) zur Verfügung stellen. Ein Teil der angestrebten 
Maßnahmen (Schwerpunkte) soll dies für die Zukunft verbessern. Im Folgenden sind hilf-
reiche und wünschenswerte Daten und Information aufgelistet: 

- Zähldaten für das gesamte Stadtgebiet mit stundenfeinen Nachfragedaten für Werk-
tage, Wochenende, sowie Sonn- und Feiertage, die mittels automatischer Detektion 
ganzjährig erhoben werden 

- Reisezeiten, Geschwindigkeiten und Verkehrsstärken im gesamten strategischen 
Netz der Stadt Gießen 

- Unterscheidung der Fahrzeuge nach TLS 8 + 11 (bzw. Unterscheidung zwischen 
„Lkw Ähnliche“ und „Pkw Ähnliche“ als Mindeststandard), was auch den Radverkehr 
erfassen soll. Mit Blick auf die Berechnung der Emissionen ist auch die Zusammen-
setzung aller Fahrzeugflotten von Interesse (wie groß ist der Diesel-Anteil, welche 
Euro-Norm, etc.) 

- Besetzungsgrad im ÖPNV, welche Kapazitäten sind für einen möglichen Umstieg 
auf den Umweltverbund noch frei.  

- Diesbezüglich ist auch ein Verkehrsmodell für Planungsaufgaben und als Grundlage 
für ein Echtzeit-Verkehrslagesystem zu empfehlen, damit aktuelle und verlässliche 
Informationen auch an Reisende übermittelt werden können. 

Mit dieser Aufzählung an zusätzlichen Datenanforderungen wird ersichtlich, dass für die 
Erstellung des Masterplan nicht alle Einflussfaktoren als Datenbestand vorlagen. Vorhan-
dene Datenlücken wurden durch strukturierte Abschätzung auf Basis mathematischer Mo-
delle vervollständigt. Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden mit dem Auftraggeber 
diskutiert und auf Plausibilität kontrolliert. 

 

                                                
1 TLS: Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen  

(Unterscheidung der Fahrzeuge in 8 Klassen + „nicht klassifizierbare“ Fahrzeuge). 
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3 IVS Systemarchitektur 

Im Verlauf der Bearbeitung hat sich dieser Punkt als so bedeutend herauskristallisiert, dass 
im Anschluss an die Beschreibung der Ausgangssituation ein Lösungskonzept und das 
dazugehörige Umsetzungskonzept für die zukünftige Entwicklung einer nachhaltigen Mobili-
tät in Gießen vorgeschlagen wird.   

3.1 Ausganssituation in Gießen 

Die Universitätsstadt Gießen betreibt einen Verkehrsrechner (VSR) Sitraffic Scala (Sie-
mens AG). An diesen VSR sind ca. 65 Lichtsignalanlagen (LSA) mit Verkehrsdetektion an-
geschlossen. Die Stadt Gießen betreibt darüber hinaus ein dynamisches Parkleitsystem 
(PLS) (Bremicker Verkehrstechnik GmbH). An dieses PLS sind die Parkeinrichtungen mit 
Parkraumerfassung und zahlreiche Parkleitwegweiser angeschlossen. VSR und PLS wer-
den als eigenständige Systeme betrieben, ein Datenaustausch zwischen den Systemen 
erfolgt nicht. 

Die MIT.BUS GmbH betreibt als Tochterunternehmen der Stadtwerke Gießen AG ein In-
termodal Transport Control System (ITCS) MOBILE-ITCS (INIT SE). An dieses ITCS sind 
alle ÖPNV-Fahrzeuge (Busse) der MIT.BUS GmbH und die Anzeiger zur optischen Fahr-
gastinformation angeschlossen. Die Busse melden sich über ein LSA-Telegramm an den 
Lichtsignalanlagen an. Damit sind diese Daten am VSR verfügbar. 

Die Zentralensysteme der Stadt Gießen für den MIV (VSR, PLS) und der MIT.BUS GmbH 
für den ÖPNV sind technisch bislang nicht miteinander vernetzt. 

3.2 Lösungskonzept 

Die Umsetzung der Maßnahmen des Masterplans Gießen erfordert eine systematische und 
qualifizierte Weiterentwicklung der verkehrstechnischen Infrastruktur der intelligenten Ver-
kehrssysteme (IVS) der Universitätsstadt Gießen und der Stadtwerke Gießen AG mit dem 
Tochterunternehmen MIT.BUS GmbH für ein intermodales Mobilitäts- und Verkehrsma-
nagement, basierend auf aktuellen Verkehrsdaten des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Das betrifft direkt oder indirekt 
folgende Maßnahmen: 

- AP 1 Aufbau einer Mobilitäts-App und Mobilitäts-Internetseite 

- AP 4  Angebotsverbesserungen im Stadtbusverkehr 

- AP 7  Ausbau und Verknüpfung an zentralen Bushaltestellen 

- AP 9  Busbeschleunigung und Optimierung Verkehrsfluss 

- AP 10 Ausstattung Busse mit digitalen Fahrgastzählanlagen 

- AP 11 Ausbau digitales Fahrgastinformationssystem an Haltestellen 

- AP 12 Schaffung von digitalen Zählstellen für den Radverkehr 
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Die adressierten IVS2-Maßnahmen können dann dauerhafte NO2-Minderungs-wirkungen 
entfalten, wenn sie in ein übergreifendes Strategiemanagement eingebunden sind. Eine 
besondere Rolle kommt dabei der Umsetzung einer gesamtstädtischen umweltsensitiven 
Verkehrssteuerung (Weiterentwicklung AP 9) und der Umsetzung umfassender intermoda-
ler Verkehrs- und Mobilitätsinformation (AP 1, AP 10, AP 11) zu. 

Die Realisierung eines übergreifenden Strategiemanagements umfasst einerseits ein konti-
nuierliches Monitoring von Verkehrs-, Parkraum- und Umweltsituationen auf Basis von ak-
tuellen Verkehrs- und Umweltdaten einschließlich der Ableitung der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu aktivierenden Maßnahmen der Verkehrssteuerung und Verkehrsinformation 
und andererseits auch eine zyklische Analyse der historischen Verkehrs- und Umweltdaten 
sowohl als Grundlage für die Umsetzung dieser Maßnahmen (Planung und Versorgung der 
verkehrstechnischen Zentralen- und Feldsysteme) als auch für die kontinuierliche Wir-
kungsermittlung. Das erfordert die netzweite Verfügbarkeit der Verkehrslage im MIV und 
ÖPNV sowie ein netzweites Umweltmonitoring der verkehrlichen Emissionen und der Ge-
samt-Immissionen von Luftschadstoffen sowie ggf. ergänzend der Kohlendioxid-
Emissionen. Dazu sind folgende Aufgabenschwerpunkte zu bearbeiten: 

- Erweiterung und Vernetzung der Zentralensysteme des MIV und des ÖPNV: 
Verkehrsmodell, Verkehrslagesystem, Daten- und Strategiemanagementsystem, 
Umweltmonitoringsystem 

- Erweiterung der Datenversorgung für die Zentralensysteme des MIV und des 
ÖPNV:  
Verkehrsdetektion, geplante u. ungeplante Verkehrsereignisse, Umfelddetektion, 
Fahrgastzählung 

- Aufbau einer gesamtstädtischen strategischen Verkehrssteuerung und Verkehrsin-
formation: 
Berücksichtigung der Aspekte Umweltsensitive Verkehrssteuerung, Parkraumma-
nagement und Bedarfsumleitung Bundesfernstraßen (Gießener Ring) 

- Anpassung von Verkehrssteuerungen an Lichtsignalanlagen und Bereitstellung um-
fassender Verkehrs- und Fahrgastinformationen 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte des Masterplans sowie weitergehender Anforde-
rungen zur Bereitstellung von vorhandenen kommunalen Verkehrsdaten und Verkehrsin-
formationen im Rahmen der Umsetzung europäischer Regelungen wurde eine gemeinsa-
me Zielsystemarchitektur für die IVS-Systeme der Stadt Gießen und der MIT.BUS GmbH 
entwickelt (vgl. Abb. 1). Die Systemarchitektur ist gegliedert in folgende drei Ebenen: 

- Detektionsebene: Systeme zur Datenerfassung und Dateneinbindung 

- Managementebene: Systeme zur Datenveredelung und Datenverknüpfung 

- Nutzerebene: Systeme zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Verkehrs- und 
Fahrgastinformation  

                                                
2 IVS – Intelligente Verkehrssysteme 
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Die Gesamtheit aller Teilsysteme der Managementebene am Standort der Stadtverwaltung 
Gießen, d. h. ausgenommen das ITCS der MIT.BUS GmbH, wird als Verkehrsmanage-
mentplattform (VMP) bezeichnet. 
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Abb. 1: Zukünftige IVS-Systemarchitektur Gießen 
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Die Systeme der Managementebene haben folgende (über die Ausgangssituation hinaus-
gehende neue) Funktionen: 

- Verkehrsmodell (VMO) – Neuaufbau 
Grundlage für die Planung der Verkehrsmanagementmaßnahmen sowie der dyna-
mischen Verkehrsumlegung im Verkehrslagesystem und der Georeferenzierung al-
ler Verkehrsdaten im Daten- und Strategiemanagementsystem ist ein Verkehrsmo-
dell mit Verkehrsnachfrage (differenziert nach Tageskategorien, Stundenintervallen 
und Fahrzeugklassen) und Verkehrsnetz (fahrstreifenfeine Auflösung an Knoten-
punkten zur Detektorverortung). 
Softwaresystem: z. B. PTV VISUM 

- Verkehrslagesystem (VLS) – Neuaufbau 
Das Verkehrslagesystem berechnet mit Hilfe eines dynamischen Umlegungsverfah-
rens, basierend auf dem Verkehrsmodell und den aktuellen Verkehrsdaten (Ver-
kehrsdetektion, Verkehrsereignisse), in 5 min-Intervallen eine netzweite aktuelle und 
zukünftige Verkehrslage (Verkehrsstärke nach Fahrzeugklassen, Fahrzeit bzw. Ge-
schwindigkeit, Level of Service). 
Softwaresystem: z. B. PTV Optima; Grundlage: Verkehrsmodell aus PTV VISUM 

- Umweltmonitoringsystem (UMS) – Neuaufbau 
Das Umweltmonitoringsystem berechnet mit Hilfe eines Emissionsmodells, den 
Emissionsfaktoren nach dem Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
(HBEFA) sowie der aktuellen Verkehrslage die netzweiten verkehrlichen Emissio-
nen. Es berechnet darüber hinaus mit Hilfe eines Ausbreitungsmodells, der verkehr-
lichen Emissionen und der Hintergrundbelastung sowie den Meteorologiedaten die 
netzweiten aktuellen und zukünftigen Immissionen. 
Softwaresystem: z. B. PROKASonline oder IMMISmt 

- Daten- und Strategiemanagementsystem (DSMS) – Neuaufbau 
Das Daten- und Strategiemanagementsystem dient der Zusammenführung und 
Qualitätssicherung sämtlicher Eingangsdaten von Verkehrsdetektion, Verkehrser-
eignissen, Parkraumerfassung und Umweltdetektion. Es versorgt Verkehrslage- und 
Umweltmonitoringsystem mit aufbereiteten Verkehrsdaten und/oder Umweltdaten. 
Das DSMS ermittelt kontinuierlich Verkehrs-, Parkraum- und Umweltsituationen, lei-
tet daraus die zum aktuellen Zeitpunkt zu aktivierenden Maßnahmen der Verkehrs-
steuerung und Verkehrsinformation ab und übergibt diese als Strategieparameter an 
den VSR. 
Softwaresystem: z. B. pwpTMPlatform; Grundlage: Verkehrsmodell aus PTV VISUM 

- Verkehrsrechnersystem (VSR) – Bestand, Erweiterung der Versorgung 
Das Verkehrsrechnersystem übernimmt die Strategieparameter von DSMS und ak-
tiviert die vorgesehenen Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und Verkehrsinforma-
tion an den verkehrstechnischen Feldelementen (Lichtsignalanlagen und zukünftig 
ggf. Verkehrsinfotafeln). 

Das Intermodal Transport Control System (ITCS) und das Parkleitsystem (PLS) bleiben 
hinsichtlich der Funktionen unverändert.  
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Neben der Einbindung neu aufzubauender bzw. bestehender Datenquellen kommt der Ver-
netzung der Systeme der Managementebene eine besondere Bedeutung zu. Dazu zählen 
folgende Verbindungen: 

- Anbindung des Parkleitsystems an das Verkehrsrechnersystem 
(perspektivisch ist eine Zusammenführung beider Systeme erstrebenswert) 

- Anbindung von Verkehrsrechnersystem, Verkehrslagesystem, Umweltmonitoring-
system und Intermodal Transport Control System an das Daten- und Strategiema-
nagementsystem 

Die Informationen werden über verschiedene Kommunikationskanäle an die Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verbreitet: 

- Parkleitwegweiser der Stadt Gießen – Bestand 

- Verkehrsinformationstafeln der Stadt Gießen – ggf. Neuaufbau 

- Mobilitäts Daten Markplatz der Bundesanstalt für Straßenwesen – Neuanbindung 

- Mobilitäts-App und Mobilitäts-Portal der Stadt Gießen – Neuaufbau und -anbindung 

- Optische Fahrgastinformation an Haltestellen der MIT.BUS GmbH – Bestand, An-
passung Anbindung 

- Plattform Mobility inside – ggf. Neuaufbau und -anbindung 

3.3 Umsetzungskonzept 

Die konzipierte IVS-Systemarchitektur kann, basierend auf dem aktuellen Bestand, schritt-
weise umgesetzt werden und lässt Spielraum für weitere Optionen. Folgende Umsetzungs-
stufen werden empfohlen (vgl. Abb. 1) und sind auch in den Arbeitspaketen enthalten: 

- Umsetzungsstufe U0: 
Aufbau Fahrgastzählung im ÖPNV mit Einbindung in Intermodal Transport Control 
System (laufend) 

- Umsetzungsstufe U1: 
Aufbau Verkehrsdetektion an strategischen Messquerschnitten, Aufbau Verkehrs-
modell, Aufbau Daten- und Strategiemanagementsystem mit Anbindung an Ver-
kehrsrechnersystem und Intermodal Transport Control System, Einbindung Ver-
kehrsdetektion, Einbindung Umweltdaten HLNUG 

- Umsetzungsstufe U2: 
Aufbau Verkehrslagesystem mit Anbindung an Daten- und Strategiemanagement-
system, Aufbau Baustelleninformationssystem, Einbindung Verkehrsereignisse, 
Aufbau Mobilitäts-App und Mobilitäts-Portal mit Datenversorgung, Bereitstellung 
Verkehrsinformationen auf dem Mobilitäts Daten Markplatz 
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- Umsetzungsstufe U3: 
Aufbau Umweltmonitoringsystem mit Anbindung an Daten- und Strategiemanage-
mentsystem, Einbindung Meteorologiedaten DWD 
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4 Methodik 

Im vorliegenden Masterplan wird ein breites Spektrum an Know-How vorausgesetzt, um 
das Anwendungsspektrum von MIV, ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr, sowie deren in-
termodale Verknüpfung angemessen zu bearbeiten. Auf der Technologieseite ist das 
Fachwissen für die geeigneten Systeme in den jeweiligen Anwendungen nochmals in der 
selben Breite erforderlich. Abgerundet werden diese interdisziplinären Kompetenzen durch 
die Verknüpfung vorhandener Datengrundlagen mit geeigneten mathematischen Methoden 
zur Berechnung möglicher Reduktionspotenziale durch die angestrebten Maßnahmen in 
Kapitel 5). Zur sachkundigen Bearbeitung dieser vielfältigen Anforderungen wurde ein 
Team aus ausgewiesenen Experten gebildet, das sich aus folgenden Akteuren zusammen-
setzt: 

- Prof. Dr. Lademann (TransMIT) 

- Prof. Dr. Pfister (TransMIT) 

- Herr Haberland (TransMIT) 

- Prof. Dr. Plank-Wiedenbeck (PWP) 

- Herr Kraus (PWP) 

- Frau Viehmann (PWP) 

- Dr. Schenk (T+T) 

- Herr Hofmann (T+T) 

Die Akteure in diesem Team arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, so dass eine 
gute Kooperation mit der Übernahme von Teilaufgaben durch den jeweiligen Experten/in 
gewährleistet werden konnte. Dieses kooperative Klima wurde auch von Seiten der Auf-
traggeberin (AG) von Beginn an mitgestaltet, so dass sich ein sehr konstruktiver Austausch 
an Informationen, inhaltlichen Beiträgen und fruchtbaren Diskussionen entwickelt hat. Auf 
dieser Basis konnte der Masterplan unter dem bereits benannten Zeitdruck und in der nöti-
gen Tiefe bearbeitet werden. Ein wesentlicher Schlüssel lag dabei in der frühzeitigen Paral-
lelisierung der einzelnen Teilaufgaben bei gleichzeitiger Wahrung von Querschnittsaufga-
ben mit Blick auf eine zielgerichtete Emissionsberechnung, die am Ende zu vergleichbaren 
und überprüfbaren Ergebnissen führt. In diesem Sinne wurde mit Projektbeginn folgende 
Bearbeitungsstruktur gemeinsam mit der AG abgestimmt: 

- Maßnahmenbeschreibung nach Ziel und Inhalt 

- Umsetzungskonzept mit Zeitplan und Kostenschätzung 

- Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten für jedes AP, sowie den Mitwirkenden aus 
dem Team von AG und AN 

- Wirkungsanalyse hinsichtlich der Emissionsminderung auf Grundlagen der ermittel-
ten Basisdaten 
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- Abschätzung des Wirkungszeitraums für die jeweilige Maßnahme 

- Ermittlung der Effizienz (Emissionsminderungspotential vs. Kosten) 

- Abschließend wurden für jede Maßnahme weitere Wirkungen ermittelt (mögliche 
Synergieeffekte) 

Da insbesondere die Abschätzung der Zeiträume für die mögliche Umsetzung einer Maß-
nahme schwierig ist (zahlreiche Verzögerungsgründe können unerwartet auftreten), wurde 
eine Grobabschätzung mit folgenden Kategorien angewendet: 

- Kurzfristige Maßnahme (bis 2019) 

- Mittelfristige Maßnahme (bis 2023) 

- Langfristige Maßnahme (bis 2030) 

In Bezug auf die Effizienz einer Maßnahme wurden Werte zwischen 1 und 6.000 ermittelt. 
Diese Werte können als Kriterium für die Priorität einer Maßnahme herangezogen werden. 
Allerdings wird empfohlen dieses Kriterium nicht als alleinigen Indikator für eine Maßnahme 
zu nutzen, da die aktuelle Untersuchung nur auf die Emission von NO2 bezogen ist.  

Begleitet wurde die Bearbeitung von regelmäßigen Abstimmungstreffen, die zu Beginn fest 
in den vorgesehenen Zeitplan von 11 Wochen integriert wurden. Die Häufigkeit und enge 
Taktung der Abstimmungstreffen leistete einen positiven Beitrag zur Etablierung der Quer-
schnittsaufgaben im Rahmen einer stringenten Projektkoordination. Insbesondere die The-
men zur Emissionsberechnung, der zugehörigen Basisdaten, sowie der Wirkungsanalyse 
konnten somit einer permanenten Feinabstimmung unterzogen werden, was in konvergen-
ten Ergebnisse zwischen den unterschiedlichen Arbeitspakten resultiert. 

Aufbauend auf diesem gegenseitigen Grundverständnis und in regelmäßigen Abstim-
mungsrunden wurden die notwendigen Daten erhoben und im Sinne der Zielstellung der 
Emissionsminderung verarbeitet. An dieser Stelle sei die grundlegende Vorgehensweise 
erläutert. Im Sinne einer umweltfreundlichen Mobilität werden insbesondere im urbanen 
Raum folgende Ziele verfolgt, um die Schadstoffbelastung der Luft zu reduzieren: 

- Verkehrsverlagerung 
will das Mobilitätsverhalten verändern und zum Umstieg vom MIV auf den Umwelt-
verbund (ÖV, Rad und Fußgänger) motivieren. Allgemein besteht das Ziel darin von 
einem Verkehrsmittel mit hoher spezifischer Emission auf ein Verkehrsmittel mit 
niedriger (oder gar keiner) spezifischen Emission umzusteigen. 

- Verkehrsverringerung 
will die Anzahl von Fahrten des MIV reduzieren, durch Verzicht auf Wege, oder 
Steigerung des Besetzungsgrades in einem Fahrzeug. Der Umstieg vom MIV zum 
ÖPNV trägt gleichermaßen zu diesem Ziel bei. 

- Verkehrsverflüssigung 
will die Anzahl von „stop and go“ Vorgängen verringern (z.B. durch hohe Verkehrs-
belastung). Insbesondere beim Vorgang der Beschleunigung entstehen große Men-
gen an Emissionen, bedingt durch den hohen Kraftstoffeinsatz in diesem Moment. 
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Damit einher geht die Bemühung die Standzeiten (z.B. an LSA) bei laufendem Mo-
tor zu verringern.  

- Alternative (umweltschonende) Antriebstechnologien 
will die Emissionen aller notwendigen Transportvorgänge auf ein Minimum reduzie-
ren. Dabei gelten Elektrofahrzeuge oft als Null-Emissions-Fahrzeuge, weil sie im 
Augenblick des Fahrens keine Emissionen erzeugen. Diese entstehen jedoch so-
wohl bei der Produktion von Fahrzeug, Strom und Speichermedien in merklichem 
Umfang. Daher wurde dieser Punkt bewusst auf vielversprechende Antriebstechno-
logien erweitert und betrachtet auch Brennstoffzelle oder Erdgasbusse als sinnvolle 
Maßnahme zur Emissionsminderung. 

Betrachtet man diese 4 Kategorien, die alle einen direkten Beitrag zur Emissionsminderung 
leisten können, so fällt auf das manche Maßnahmen, wie z.B. AP1 in diesem Sinne nicht 
geeignet wären. Daher ist eine weitere Unterscheidung aller untersuchten Maßnahmen 
bzgl. der Art ihrer Wirkungsentfaltung erforderlich. 

- Es gibt „primäre“ Maßnahmen, die in dem oben genannten Sinne zu einer direkten 
Reduzierung der Emissionen durch eine oder mehrere der 4 Kategorien führen. 

- Es gibt darüber hinaus „sekundäre“ Maßnahmen, die in ihrer Wirkung geeignet 
sind, primäre Veränderungen herbeizuführen, etwa weil sie eine Steigerung der At-
traktivität des ÖPNV bewirken oder die Nutzer des MIV animieren, auf umwelt-
freundliche Verkehrsmittel umzusteigen. 

In Tab. 1 sind alle untersuchten Maßnahmen aufgeführt und in „primäre“ bzw. „sekundäre“ 
Veränderungen hinsichtlich der Emissionsminderung kategorisiert. Die nähere Darstellung 
der Maßnahmen erfolgt in Kapitel 5. 

Tab. 1: Einteilung in „primäre“ und „sekundäre“ Maßnahmen. 

AP Maßnahme Wirkung 

1 Aufbau einer Mobilitäts-App  
und Mobilitäts-Internetseite 

Sekundäre Veränderungen: 
 Potenzial für den Umstieg auf ÖPNV 
 Potenzial für die Nutzung privater Elekt-
romobilität 

2 Digitalisierung und Ausbau des Fahr-
radparkens 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für Umstieg auf den  
Radverkehr (Verkehrsverringerung) 

3 Schließung von Netzlücken im  
Radverkehrsnetz 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für Umstieg auf den  
Radverkehr (Verkehrsverringerung) 

4 Angebotsverbesserungen  
im Stadtbusverkehr (SWG) 

Primäre Veränderungen: 
Potenzial für Umstieg auf den ÖPNV 

5 Ersatz von Diesel- durch  
Erdgasbusse (SWG) 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für emissionsarme  
Fahrzeuge im ÖPNV 
(bei gleicher Verkehrsleistung) 
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6 Aufbau eines Mobilitätsmanagements 
(inkl. Schulen) 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für den Umstieg auf ÖPNV 
(Semesterticket / Landesticket) 
Weitere Wirkungen: 
 Verkehrssicherheit (Schulen) 

7 Ausbau und Verknüpfung an zentralen 
Bushaltestellen (SWG) 

Sekundäre Veränderungen: 
 Bündelung mit anderen Maßnahmen 
(Attraktiver ÖPNV) 

8 Pendlerorientierte  
Radschnellverbindungen 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für Umstieg auf den  
Radverkehr (E-Bike) 

9 Busbeschleunigung und  
Optimierung Verkehrsfluss 

Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für Umstieg auf den ÖPNV 
(Pünktlichkeit) 

10 Ausstattung Busse mit digitalen Fahr-
gastzählanlagen (SWG) 

Sekundäre Veränderungen: 
 Bündelung mit anderen Maßnahmen 
(ÖPNV-Planung) 

11 Ausbau digitales Fahrgast-
informationssystem an Haltest. 

Sekundäre Veränderungen: 
 Bündelung mit anderen Maßnahmen im 
ÖPNV 

12 Schaffung von digitalen Zählstellen für 
den Radverkehr 

Sekundäre Veränderungen: 
Basisdaten für Radverkehrsaufkommen 
(Bündelung) 

13 Digitales Fahrradverleihsystem 
Primäre Veränderungen: 
 Potenzial für Umstieg auf den  
Radverkehr 

14 Einführung von digitalem  
Handyparken (StVerw) 

Sekundäre Veränderungen: 
 indirektes Potenzial für den Umstieg auf 
ÖPNV  
(Parkraumbewirtschaftung + P&R) 

15 Prüfung/Einrichtung  
von Mikro-Depots 

Sekundäre Veränderungen: 
 Potenzial für Verkehrsverringerung 
scheint in der aktuellen Wettbewerbssitua-
tion im Markt nicht zu erschließen zu sein 
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5 Konzeption der Maßnahmen  

Der Masterplan verfolgt das Ziel der dauerhaften Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Grenzwerte im Bereich des Anlagenrings Gießen. Im Sinne einer integrierten und 
nachhaltigen Verkehrsplanung soll dies mit einem Bündel von Maßnahmen, das zielgerich-
tet umgesetzt wird, erreicht werden. Dabei sind 

- Maßnahmen, die stadtweit allgemein und langfristig wirken, 

- mit Maßnahmen, die direkt auf den Verkehrsablauf im betroffenen Bereich wirken, 

zu kombinieren. Mit einem solchen Gesamtansatz wird ermöglicht, dass die Immissionen 
im betroffenen Straßenabschnitt in ausreichendem Maß reduziert werden, dass keine un-
verträglichen Verschlechterungen in anderen Straßenzügen auftreten und dass es im ge-
samten Stadtgebiet zu einer bilanziellen Verbesserung der Luftqualität und Umweltsituation 
kommen wird. Im Rahmen des vorliegenden Masterplans wurden insgesamt 15 einzelne 
Maßnahmen zur Förderung eines umweltgerechten Verkehrs untersucht (siehe Anlage 1). 
Im Folgenden werden diese Maßnahmen vorgestellt und deren Potential zur Emissions-
minderung aufgezeigt.  
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5.1 AP 1 Aufbau einer Mobilitäts-App und Mobilitäts-Internetseite 

Ziel: Vernetzung und Optimierung aller Verkehre 

Für eine zielgerichtete Steuerung des Mobilitätsverhaltens in der Universitätsstadt Gießen 
sind die Kenntnis der aktuellen Verkehrssituation sowie der verfügbaren Kapazitäten in den 
einzelnen Verkehrsmitteln eine Grundvoraussetzung für dessen optimierte Abwicklung. 
Diese Kenntnis ist gleichermaßen relevant für die Akteure im Verkehrsmanagement, wie für 
den Reisenden selbst, der für sich die bestmögliche individuelle Mobilitätslösung sucht. 
Durch die vorliegende Maßnahme sollen beide Parteien mit den für sie relevanten Informa-
tionen versorgt werden. 

Beschreibung der Maßnahme 

Diese Maßnahme führt sämtliche Informationen mit Bezug zum Verkehr zusammen und 
somit liefert fast jede weitere Maßnahme relevante Informationen, die hier genutzt werden 
können und im Zuge der Digitalisierung ausgebaut werden sollen. Darüber hinaus sind in 
dieser Maßnahme weitere Bestandteile enthalten (z.B. Kartengrundlagen, Verkehrsmodel-
le, etc.) die als Ergebnis für die Optimierung der anderen Maßnahmen geeignet sind. 

Für das vorliegende AP wurde die vorhanden System-Architektur der Universitätsstadt 
Gießen aufgenommen. Auf dieser Grundlage wurde eine zukunftsorientierte IVS-
Systemarchitektur (siehe Kapitel 3) entwickelt, um die benannten Ziele zu erreichen. Aktuell 
umfasst die Systemlandschaft der Stadt Gießen und der MIT.BUS GmbH folgende Be-
standteile: 

- einen Verkehrsrechner (VSR; Sitraffic Scala von Siemens AG) 

- ein dynamisches Parkleitsystem (PLS von Bremicker Verkehrstechnik GmbH)  

- ein Intermodal Transport Control System (ITCS; MOBILE-ITCS von INIT SE) 

Die Zentralensysteme der Stadt Gießen für den MIV (VSR, PLS) und der MIT.BUS GmbH 
für den ÖPNV sind technisch bislang nicht miteinander vernetzt. Weiterhin werden auch die 
städtischen Systeme (VSR und PLS) als eigenständige Systeme betrieben, ein Datenaus-
tausch zwischen den Systemen erfolgt derzeit nicht. 

Ausgehend von dieser IST-Situation ist eine systematische und qualifizierte Weiterentwick-
lung der verkehrstechnischen Infrastruktur hin zu intelligenten Verkehrssystemen (IVS) er-
forderlich. Das betrifft direkt oder indirekt folgende Maßnahmen die ebenfalls im Rahmen 
des Masterplans adressiert werden (AP 1, AP 4, AP 9, AP 10, AP 11 und AP 12). Folgende 
Informationen sollten für Bürger/Reisende bereitstehen: 

- ÖPNV-Netz mit Haltestellen (inkl. Echtzeit-Information zu den Fahrzeugen) 

- Echtzeit-Verkehrslage in der Stadt (ggf. auch im Umland) für Reisezeiten, Progno-
se, Luftqualität 

- Echtzeit-Informationen zum Parken (inkl. Elektroladesäulen und P&R) 
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- Echtzeit-Informationen zu Taxi und Carsharing  

- Informationen zum Radwegenetz und Fahrradverleihsystem 

Neben der Versorgung der Bevölkerung, Verwaltung und Wirtschaft mit hochwertigen In-
formationen zur Mobilität, sind diese Daten hervorragend geeignet, um ein kontinuierliches 
Monitoring von Verkehrs-, Parkraum- und Umweltsituationen durch die öffentliche Hand zu 
etablieren. Das erfordert die netzweite Verfügbarkeit einer Verkehrslage im MIV und ÖPNV 
sowie ein netzweites Umweltmonitoring der verkehrlichen Emissionen.  

Für die Übermittlung der Mobilitätsinformationen können verschiedene Kommunikationska-
näle benutzt werden. Im Folgenden sind bestehende und neue geeignete Wege aufgelistet, 
um die Verkehrsteilnehmer zu informieren: 

- Parkleitwegweiser der Stadt Gießen – Bestand 

- Verkehrsinformationstafeln der Stadt Gießen – ggf. Neuaufbau 

- Mobilitäts Daten Markplatz der Bundesanstalt für Straßenwesen – Neuanbindung 

- Mobilitäts-App und Mobilitäts-Portal der Stadt Gießen – Neuaufbau und -anbindung 

- Optische Fahrgastinformation an Haltestellen und in den Fahrzeugen der MIT.BUS 
GmbH  

- Plattform Mobility inside – ggf. Neuaufbau und -anbindung 

Die konzipierte IVS-Systemarchitektur kann, basierend auf dem aktuellen Bestand in Gie-
ßen, schrittweise umgesetzt werden und lässt Spielraum für weitere Optionen. Die Umset-
zung wird in 4 Phasen empfohlen, die entsprechenden Details sind in Kapitel 3 ausgeführt. 

Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme für die keine direkte Reduktionsmen-
ge von NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. In der Vorbereitung sind die nötigen Planungs-
grundlagen durch die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung zu erbringen. 
Während in den Fachabteilungen die inhaltliche Ausarbeitung unter Berücksichtigung ver-
waltungstechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie möglicher Fördermittel 
erfolgt, ist auf politischer Ebene über die Freigabe der erforderlichen Finanzmittel und ggf. 
der notwendigen Eigenanteile der Universitätsstadt Gießen zu entscheiden.  

Mit Blick auf die Vielfalt an Informationsangeboten, die in Bezug auf Mobilität in Gießen für 
die Öffentlichkeit bereitgestellt werden sollte, wird eine Erweiterung der Abstimmungspro-
zesse auf folgende Akteure empfohlen: 

- Geschäftsführung der SWG, Geschäftsführung der MIT.BUS, sowie weitere in Gie-
ßen operierende Verkehrsunternehmen, um sämtliche Daten mit ÖPNV-Bezug ein-
zubinden. 
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- Parkhaus-Betreiber und Gesellschaften zur Parkraumbewirtschaftung, um die vor-
handenen Daten des Parkleitsystems für das Stadtgebiet zu vervollständigen. 

- Service-Provider und Anbieter von Mobilitätsdiensten, die ein Interesse an der Nut-
zung und Vermarktung von Mobilitätsinformationen im Raum Gießen haben. 

Mit den hier aufgelisteten Akteuren sind gleichermaßen organisatorische und technische 
Details abzustimmen, um eine erfolgreiche Realisierung zu ermöglichen. Darüber hinaus ist 
in dieser Hinsicht auch die Europäische Gesetzgebung miteinzubeziehen und folgende 
Richtlinien zu beachten: 

- Open Data (PSI-Richtlinie) 

- Echtzeit-Daten im Verkehr (ITS-Richtlinie) 

- Geo-Daten (INSPIRE-Richtlinie) 

Technische Realisierungsvoraussetzungen sind eine detaillierte Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Datenbestände, der Formate in denen sie vorliegen und mögliche Schnittstel-
len für die digitale Verarbeitung und Weitergabe. Diese Themen sind in den Vorschlägen 
zur zukünftigen Entwicklung der System-Architektur für die Region Gießen enthalten. Somit 
ist das vorliegende AP von zentraler Bedeutung und weist vielfältige Verbindungen (Ab-
hängigkeiten) zu anderen APs auf, aus denen mögliche Datenbestände einfließen können 
und sollen. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die vollständige Umsetzung der Maßnahme ist langfristig zu sehen, es sollte aber mit ei-
nem kurzfristigen Zeithorizont mit der ersten Umsetzungsphase begonnen werden. Die 
wesentlichen Bausteine sind im Folgenden mit Kosten aufgelistet und korrespondieren zur 
IVS-Systemarchitektur in Abb. 1: 

- Konzeption „Umweltorientiertes Verkehrsmanagement“ mit zugehöriger Detailanaly-
se hin zu einer zukunftsfähigen IVS-Systemarchitektur 
 Kosten: ca. 180.000 € (netto) 

- Ertüchtigung und Ausbau der Datenerfassung über alle Verkehrsmodi 
 Kosten: ca. 1.150.000 € (netto) 

- Verkehrsmanagement bestehend aus Verkehrsmodell, Daten- und Strategiemana-
gementsystem, Echtzeit-Verkehrslage, Umweltmonitoring, sowie Anbindung von 
Verkehrsrechner und ITCS 
 Kosten: ca. 780.000 € (netto) 

- Strategische und routenbezogene Verkehrssteuerung 
 Kosten: ca. 560.000 € (netto) 

- Strategische Verkehrsinformation und Fahrgastinformation 
 Kosten: ca. 1.330.000 € (netto) 
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5.2 AP 2 Digitalisierung und Ausbau des Fahrradparkens (inkl. E-
Mobilität) 

Ziel: Stärkung des Radverkehrs, Elektrifizierung des Verkehrs 

Der aktuelle Trend „hin zum Fahrrad“ soll durch sichere Abstellplätze und Lademöglichkei-
ten für E-Bikes aufgegriffen und zusätzlich stimuliert werden. Die beiden Kriterien: „Sicher-
heit“ für das abgestellte Fahrrad und „Stromanschluss“ zum Laden der Batterie, können 
dazu beitragen neue Nutzergruppen zu erschließen. 

Diese Rahmenbedingungen gelten in ähnlicher Form auch für den Schülerverkehr, aller-
dings spielt für diese Zielgruppe neben einem sicheren Abstellplatz vor allem ein sicherer 
Schulweg eine wichtige Rolle, was u.a. in AP3 angegangen wird.  

Beschreibung der Maßnahme 

Seit einigen Jahren erlebt der Radverkehr ein stetiges Wachstum. Immer mehr Bürger leis-
ten sich hochwertige Fahrräder oder E-Bikes, die oft im Freizeitbereich eingesetzt werden. 
Als Hindernis für eine weitergehende Nutzung wurden bereits die Aspekte der Sicherheit 
und Lademöglichkeit abgestellter Fahrräder (in Zeiten von Nutzungspausen) identifiziert. 
Vor diesem Hintergrund ist folgendes Lösungskonzept vorgesehen: 

- Fokussierung auf den Übergang (Umstiegsmöglichkeit) zum ÖV, insbesondere der 
Bahnhof Gießen und ggf. weiterer Bahnhaltepunkte. 

- Berücksichtigung von Schülerverkehren, die aufgrund der Altersstruktur zum Groß-
teil keinen Zugriff auf den MIV haben. Hier sind insbesondere mittlere Distanzen (1 
– 5 km) interessant. 

- Identifikation von geeigneten Standorten im Stadtgebiet und zentralen Umsteige-
plätzen zum busbetriebenen ÖPNV. 

- Konzeption von geeigneten Abstellanlagen mit folgenden Eigenschaften: 
 eingehauster Stellplatz, der Sicherheit für hochwertige Fahrräder bietet 
 Möglichkeit zum Aufladen der Batterie (für E-Bikes) 
 Zugangskontrolle durch digitale Systeme (für sporadische Nutzer) 

In der vorliegenden Studie wurde der Bahnhof als zentraler Umsteigepunkt identifiziert, der 
mit Abstand die größte Nachfrage für Fahrradabstellanlagen zeigt. Mit fast 1.000 Stellplät-
zen ist hier die größte Kapazität vorhanden, die mit einer Auslastung von ca. 90 % plus 
zahlreicher Wildparker (Anketten von Fahrrädern außerhalb der Abstellanlagen) auch ge-
nutzt wird.  

Trotz der hohen Auslastung ist ein signifikanter Ausbau der Abstellanlagen für einen kurz-
fristigen Zeithorizont nicht notwendigerweise erforderlich. Ein Teil der Abstellanlagen ist 
durch sogenannte „Schrotträder“ blockiert. Dies sind i.d.R. ältere Räder von geringem 
kommerziellen Wert, die für eine unvorhergesehene oder sporadische Nutzung durchaus 
über längere Zeiträume (Wochen oder auch Monate), stehen gelassen werden. Der Anteil 
dieser „Schrotträder“ kann mit ca. 20 – 30 % abgeschätzt werden und macht somit einen 
merklichen Anteil der abgestellten Fahrräder aus. Es besteht die Hoffnung, dass durch das 
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neu eingeführte Fahrradverleihsystem (siehe AP 13) von JLU und THM, die Funktionalität 
der „Schrotträder“ ersetzt werden kann, zumal dessen Nutzung für Studierende in den ers-
ten 30 min. kostenlos angeboten wird. 

Mit Blick auf einen mittel- und langfristigen Zeithorizont und vor dem Hintergrund einer kon-
tinuierlich ansteigenden Nutzung dieses Verkehrsmittels, ist der Ausbau von Fahrradabstel-
lanlagen geboten. Hier werden folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen (siehe auch 
Anlage 2.1): 

- 20 zusätzliche eingehauste Stellplätze ohne Lademöglichkeit am Bahnhof Gießen 
für Dauermieter (vornehmlich Pendler; in Anlage 2.1 als „Radbox“ bezeichnet). Es 
bestehen bereits 36 solcher Radboxen in bester Lage direkt am Gleis (Bahnsteig 
zwischen Gleis 1 und Gleis 11), die alle an Dauermieter vergeben sind. Es existiert 
darüber hinaus eine Warteliste von weiteren Interessenten, deren Nachfrage durch 
die Maßnahme kurzfristig erfüllt werden soll. 

- Bau eines Fahrradparkhauses (siehe Anlage 2.1) mit einer Kapazität von ca. 120 
Stellplätzen. Hierfür könnte ein städtisches Gelände auf der Ostseite und nördlich 
des Bahnsteigs 1 genutzt werden. In der Planung müsste u. a. die Nachfrage in Be-
zug auf die Entfernung zum Gleis und dem Punkt „soziale Sicherheit“ für den Zu-
gangsbereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

- Ausbau von Kapazität und Komfort der Fahrradabstellanlage, um ca. 50 zusätzliche 
Stellplätze am „Alter Wetzlarer Weg“ (in Anlage 2.1 als „Fahrrad-Parken“ bezeich-
net). Die aktuelle Abstellanlage ist teilweise nicht überdacht und dieser Teil kann 
durch zusätzliche überdachte und doppelstöckige Fahrradstellplätze in guter Lage 
ausgebaut werden.  

- Aufbau einer digitalen Abstellanlage mit ca. 50 sicheren (eingehausten) Stellplätzen 
mit Lademöglichkeit für hochwertige Fahrräder und E-Bikes (in Anlage 2.1 als  
„Radbox digital“ bezeichnet). Das System soll sporadische Nutzer (Freizeit- und 
Pendlerverkehr) ansprechen und über eine digitale Zugangskontrolle verfügen, so 
dass der Radfahrer seine Box bereits vor der Abfahrt (z.B. von Zuhause) buchen 
kann. Diese Anlage könnte im Rahmen der Neugestaltung der Westseite des Bahn-
hofs Gießen und nahe dem Ausgang der verlängerten Fußgänger-Unterführung rea-
lisiert werden.  

Als weiterer Punkt wurden insbesondere die Fahrradabstellanlagen an Schulen adressiert. 
Diese Maßnahme steht in engen Zusammenhang mit AP6 und ist dazu geeignet die Anzahl 
an Elterntaxis zu reduzieren. Hier spielen folgende Punkte eine Rolle: 

- Sicherheit der Abstellanlage (bzgl. Diebstahl und Vandalismus). Gerade Schüler 
verfügen oft über neue Fahrräder – Vorderrad (Schnellspanner), Sattel 
(Schnellspanner), Licht etc. können leicht entwendet werden.  

- Alter der Schüler. Für Grundschüler ist nicht nur die Abstellanlage relevant, sondern 
die Verkehrssicherheit und die „soziale Sicherheit“ entlang des gesamten Schulwe-
ges. Dieser Aspekt ist in AP3 behandelt. 
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- Distanz, die die Schüler vom Wohnort zur Schule zurücklegen müssen. Hier wird ei-
ne Distanz von 1 – 5 km für die meisten Nutzer angenommen. Somit verfügen 
Schulen mit einem hohen Gastschüleranteil aus dem Landkreis aktuell über gerin-
gere Kapazitäten für ihre Abstellanlagen. Mit Blick auf die rasante Entwicklung der 
Absatzzahlen von Elektrofahrrädern, kann sich dieses Verhalten umkehren. Dieser 
Punkt sollte mittelfristig Berücksichtigung finden. 

- Die Nutzung des Fahrrades ist stark vom Wetter abhängig. In der dunklen und nas-
sen Jahreszeit weist dieses Verkehrsmittel deutliche geringere Nutzungszahlen auf. 

Für die geplanten Maßnahmen ergeben sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung folgende Ein-
sparungen von NO2-Emissionen: 

- kurzfristig (2019): 37,6 kg/a bzw. 563,5 kg akkumuliert über 15 Jahre 

- mittelfristig (2023): 11,1 kg/a bzw. 166,0 kg akkumuliert über 15 Jahre 

- langfristig (2030): 31,0 kg/a bzw. 929,5 kg akkumuliert über 30 Jahre 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. In der Vorbereitung sind die nötigen Planungs-
grundlagen durch die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung zu erbringen. 
Während in den Fachabteilungen die inhaltliche Ausarbeitung unter Berücksichtigung ver-
waltungstechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie möglicher Fördermittel 
erfolgt, ist auf politischer Ebene über die Freigabe der erforderlichen Finanzmittel und ggf. 
der notwendigen Eigenanteile der Universitätsstadt Gießen zu entscheiden. Darüber hinaus 
sind folgende Abstimmungsprozesse mit externen Akteuren notwendig: 

- Bahnhofsmanagement am Bahnhof Gießen für den Ausbau von Fahrradabstell-
anlagen auf und im Umfeld von Bahnanlagen 

- Schulleitung und ggf. Schulbehörde für den Ausbau von Fahrradabstellanlagen an 
Schulen (z.B. Liebigschule und Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten) 

- ZOV (Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe) zur Unterstützung bei 
der Beantragung von Fördermitteln, sowie die zuständigen Landesbehörden. 

Allgemeine technische Realisierungsvoraussetzungen bzw. Abhängigkeiten mit anderen 
APs bestehen nicht. Die individuellen Maßnahmen am Bahnhof Gießen bzw. an den Schu-
len hängen von dem Platzangebot und den örtlichen Rahmenbedingungen ab.  
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Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Der Zeithorizont, die geschätzten Kosten sowie die ermittelte Effizienz für die Realisierung 
der einzelnen Teilmaßnahmen ist im Folgenden aufgelistet: 

- Die Beschaffung von 20 weiteren Radboxen soll kurzfristig in 2019 erfolgen und ab 
dem 01.01.2020 für Dauermieter zur Verfügung stehen.  
Kosten der Maßnahme: ca. 50.000 € 
Effizienz der Maßnahme: 2,8 g/€ 

- An 2 Schulstandorten (Liebigschule und Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten) ist 
kurzfristig für 2019 die Errichtung von 104 bzw. 457 Zweiradstellplätzen vorgesehen  
Kosten der Maßnahme: ca. 85.000 €  
Effizienz der Maßnahme: 6,0 g/€ 

- Der Ausbau der Fahrradabstellanlage am „Alter Wetzlarer Weg“ ist mittelfristig bis 
2023 anzustreben.  
Kosten der Maßnahme: ca. 80.000 €  
Effizienz der Maßnahme: 2,2 g/€ 

- Der Aufbau einer eingehausten Fahrradabstellanlage mit Stromanschluss und digi-
taler Zugangsmöglichkeit kann erst nach Fertigstellung der Verlängerung der Unter-
führung (ab 2024; langfristig) in Angriff genommen werden.  
Kosten der Maßnahme: ca. 145.000 €  
Effizienz der Maßnahme: 1,8 g/€ 

- Der Bau eines Fahrradparkhauses ist langfristig anzustreben.  
Kosten der Maßnahme: ca. 290.000 €  
Effizienz der Maßnahme: 2,3 g/€ 

Für die geplanten Maßnahmen sollen vorhandene Fördermöglichkeiten in Anspruch ge-
nommen werden. Dabei sind ggf. Eigenanteile und Zweckbindung zu berücksichtigen. 
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5.3 AP 3 Schließung von Netzlücken im Radverkehrsnetz 

Ziel: Stärkung des Radverkehrs 

Beseitigung von Unfallgefahren, dadurch verbessertes Verkehrsklima und Anreize zum 
Umstieg auf das Fahrrad. Die Anlage von Schutzstreifen und geregelten Querungen kann 
zum Teil sogar den KFZ-Verkehrsfluss, verstetigen, so dass sich auch dadurch die Luft-
schadstoffe reduzieren. 

Beschreibung der Maßnahme 

Die kontinuierliche Zunahme des Radverkehrsanteils in den letzten Jahren ist in Gießen 
eine politisch gewünschte Entwicklung, die weitergeführt werden soll. Hierdurch erhöhen 
sich die Anforderungen an die bestehende Radverkehrsinfrastruktur. Im Gießener Radver-
kehrsnetz gibt es eine Reihe von Netzlücken, die noch nicht geschlossen sind. Dies führt 
dazu, dass auf diesen Verbindungen oftmals statt des Fahrrads das Auto genutzt wird oder 
Umwege gefahren werden müssen, die die Reisezeiten verlängern. Hier sollten Lücken-
schlüsse erfolgen. Ziel ist es daher, das bestehende Radverkehrsnetz sicher, leistungsfähig 
und durchgängig weiter auszubauen und somit aktiv die Voraussetzungen für eine weitere 
Zunahme des Radverkehrs zu schaffen.  

Die in Zukunft umzusetzenden Maßnahmen basieren dabei auf den von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossenen Ergebnissen des Radverkehrsentwicklungsplanes 
(12.05.2010). Nicht alle darin aufgeführte Projekte können bis zum Ende des Untersu-
chungszeitraumes umgesetzt werden (Ende 2030), wodurch eine Priorisierung der Maß-
nahmen durch die Beteiligten des Tiefbauamtes notwendig war. Hieraus ergeben sich 29 
umzusetzende Projekte.  

Die Einteilung der zeitlichen Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt dabei auf dem 
aktuellen Planungsstand und nach der Prioritätenreihung. Alle Maßnahmen wurden dabei 
in eine kurz- (bis Ende 2019), mittel- (bis Ende 2023) und langfristige (bis Ende 2030) Um-
setzung eingeteilt. Die Liste mit allen priorisierten Maßnahmen und deren zeitliche Umset-
zung sind in der Anlage 3.2 dargestellt. Diese unterteilen sich in Maßnahmen für Strecken-
abschnitte oder Knotenpunkte. Die räumliche Lage der Maßnahmen ist in den Anlagen 3.1 
dargestellt. 

Ohne den geplanten Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur wird von einer jährlichen Zu-
nahme des Radverkehrs von 2% (bezogen auf die Anzahl der Wege) ausgegangen. Dies 
ist nach dem „Nationaler Radverkehrsplan 2020“ des Bundes (dort wurde ein jährlicher 
Wert von 2,6 % für den Zeitraum von 2002 bis 2008 angegeben) ein unterdurchschnittlicher 
Wert. Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen kann die Verlagerung auf bis zu 
5% erhöht werden. Dieser Effekt tritt erst nach der Umsetzung aller Maßnahmen im Jahr 
2030 auf. Hierdurch ist von 2018 bis 2030 eine Steigerung des Radverkehrs um ca. 60% zu 
erwarten. Die Steigerung der Radverkehrsleistung wird durch Umstieg aus folgenden Ver-
kehrsmitteln gespeist: 

- 40% MIV  

- 28% ÖPNV (MIT.BUS mit Erdgasbussen) 
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- 12% ÖPNV (andere VUs die im Stadtbereich Gießen agieren mit Dieselbussen) 

- 10% Fußgänger 

- 10% Anteil an neuer Mobilität  

Bezogen auf die Umsteiger aus dem MIV repräsentieren diese Daten eine mögliche Reduk-
tion der Verkehrsleistung im MIV von 2% bis zum Jahr 2030.  

Die Gewichtung der gesamten Verlagerung auf die verschiedenen Einzelmaßnahmen er-
folgte dann über die nachfolgenden Kriterien: 

- Verbesserung eines Streckenabschnitts oder eines Knotenpunktbereichs 

- Streckenlänge der Umbaumaßname; Maßnahme für eine oder beide Fahrtrichtun-
gen 

- Art der Maßnahme (z.B. Aufstellflächen, Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Radweg, 
neue Wegeverbindung…) 

- Lage der Maßnahme (Stadtgebiet oder außerhalb) 

Für das Ausgangsjahr 2013 wurde aus den verfügbaren Daten (SrV 2013) eine Verkehrs-
leistung für den Radverkehr von ca. 40 Mio km/a ermittelt. Hieraus ergeben sich zum Zeit-
punkt der Fertigstellung der Maßnahmenkategorien folgende Einsparungen von NO2-
Emissionen: 

- kurzfristig (2019): 652 kg/a bzw. 21,1 t akkumuliert über 30 Jahre 

- mittelfristig (2023): 1.229 kg/a bzw. 52,5 t akkumuliert über 30 Jahre 

- langfristig (2030): 3.228 kg/a bzw. 96,8 t akkumuliert über 30 Jahre 

Dabei erreichen die einzelnen Maßnahmen (aus den 29 untersuchten Kandidaten) Effizi-
enzwerte zwischen 1 und 600.  

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Die Realisierungsvoraussetzungen sind je nach Maßnahme unterschiedlich und stehen in 
den meisten Fällen in einem direkten Zusammenhang mit Planungen, die den Straßenraum 
insgesamt also auch den Kfz- und Fußgängerverkehr betreffen. Zuständig für die nötigen 
Planungsgrundlagen sind die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung. Not-
wendige Abstimmungen erfolgen im Magistrat bzw. in der Stadtverordnetenversammlung. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die in der priorisierten Liste aufgeführten Einzelmaßnahmen besitzen sehr unterschiedliche 
Planungsstände. Einige werden gerade umgesetzt, zu anderen gibt es bislang nur eine 
politische Absichtserklärung. Daher basiert die zeitliche Einteilung der Projekte größtenteils 
auf Annahmen. Verschiebungen sind zu erwarten, zumal es durch die begrenzten räumli-
chen Möglichkeiten im Stadtgebiet oftmals zu Wechselwirkungen mit dem Kfz- oder Fuß-
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gängerverkehr kommt, wodurch Umbaumaßnahmen nie getrennt von den anderen Ver-
kehrsteilnehmern betrachtet und geplant werden können. Hierdurch können sich auch die 
Prioritäten verschieben. Durch eine Umbaumaßnahme, die z.B. für den Kfz-Verkehr not-
wendig ist, kann auch eine Verbesserung für den Radverkehr früher umgesetzt werden als 
ursprünglich geplant. Durch die begrenzten finanziellen Mittel ist dann ein Verschieben an-
derer Projekte nach hinten möglich. 

Neben den benannten Radverkehrsprojekten, die bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden 
sollen, gibt es die Liste mit Radverkehrsprojekten, deren zeitliche Umsetzung noch nicht 
festgelegt wurde (siehe Anlage 3.3). Eine Umsetzung im Untersuchungszeitraum bis 2030 
ist aktuell nicht absehbar, aber wie oben beschrieben dennoch möglich. 

Für einen Großteil der priorisierten Maßnahmen liegen noch keine detaillierten Planungen 
vor, wodurch auch die notwendigen Umbaumaßnahmen noch nicht im Einzelnen benannt 
werden können. Die zu erwartenden Kosten sind daher nicht genau oder nur unzureichend 
abzuschätzen. Zudem ist eine Zuordnung der Kosten bei einer gemeinsamen Überplanung 
für den Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr nur schwer möglich. Dies trifft z.B. beim Bau ei-
ner neuen Unterführung für alle Verkehrsteilnehmer zu. Bei dieser Aufteilung wurden An-
nahmen getroffen. 

Für die Berechnung der Kosten wurden folgende Ansätze getroffen: 

- Markierung Linie: 20 €/lfm 

- Markierung Fläche: 40 €/qm 

- Radverkehrsanlage: 100 €/qm 

- Bau Radweg: 200 €/qm 

- Querungsmöglichkeit: 5.000 €/Stück 

Insgesamt wurden für die 29 priorisierten Projekte Kosten von rund 6.032 T€ geschätzt. Die 
maßnahmenbezogenen Kosten sind in der Anlage 3.3 dargestellt. 
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5.4 AP 4 Angebotsverbesserungen im Stadtbusverkehr 

Ziel: Stärkung des ÖPNV 

Veränderung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV; attraktivere Fahrplangestaltung des 
Busverkehrs in Gießen, dadurch kürzere Fahrzeiten, ein engerer Takt und mehr Direktver-
bindungen; dies fördert das Umsteigen vom Pkw auf den Bus. 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Maßnahme besteht aus einer optimierten Linien- und Fahrplangestaltung des Busver-
kehrs in Gießen. Dadurch ergeben sich kürzere Fahrzeiten, ein engerer Takt und mehr Di-
rektverbindungen. Es werden neue Linien eingeführt und bestehende erhalten eine neue 
Linienführung, um u.a. neue Wohn- und Gewerbegebiete anzubinden und um kürzere 
Fahrzeiten zu realisieren. In Tab. 2 sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen aufgelistet 
und in Anlage 4.1 sind die entsprechenden Maßnahmen grafisch dargestellt. 

Tab. 2: Geplante Maßnahmen zur optimierten Linien- und Fahrplangestaltung. 

AP-
Nr. 

Linien-
Nr. 

Maßnahme Beschreibung 

4.1 7 Verlängerung der Linie 7 in 
den Bereich des zukünftigen 
Wohngebietes „Motorpool-
Gelände“ 

Die verlängerte Linie 7 erschließt 
neue Fahrgastpotentiale, allerdings 
muss eine neue Endhaltestelle sowie 
ein Kreisverkehr zum Wenden der 
Fahrzeuge errichtet werden. 

4.2 10 Verkürzter Laufweg und ver-
kürzte Fahrzeit der Linie 10 
unter Wahrung deren Funkti-
on. 

Die Endhaltestelle der Linie 10 wird 
von der Ostseite des Bahnhofs auf die 
Westseite verlegt. Damit verkürzt sich 
der Weg von den Bahnsteigen zur 
Bushaltestelle und Wartezeiten vor 
dem Bahnübergang in der Frankfurter 
Straße könnten vermieden werden. 

4.3 3, 12, 
13 und 
14 

Die Linien 3, 12 und 13 erhal-
ten neue und direktere Linien-
führungen und werden mit ei-
ner neuen Linie 14 ergänzt. 

Durch die direktere Linienführung 
werden die Fahrzeiten reduziert, was 
zum einen Vorteile für die Fahrgäste 
bietet und zum anderen auch eine 
bessere Umlaufplanung ermöglicht. 

4.4 15 Die Linie 5 verläuft von Gießen 
Bahnhof über Gießen Innen-
stadt bis nach Wieseck zur 
Endhaltestelle „Greizer Stra-
ße“. 

Die neue Linie 15 verläuft bis zur Hal-
testelle „Röderring“ parallel zur beste-
henden Linie 5 und ergänzt sie auf 
einem stark belasteten Abschnitt. Au-
ßerdem erschließt sie erstmals den 
nördlichen Stadtteil Wieseck mit ei-
nem Stadtbus. 
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AP-
Nr. 

Linien-
Nr. 

Maßnahme Beschreibung 

4.5 17 Neue Linie 17 zur Abfederung 
bestehender Engpässe und 
Befriedigung der aus Konver-
sion entstehenden Nachfrage 

Die neue Linie 17 verläuft von Gießen 
Bahnhof bis in den Bereich „Am Alten 
Flughafen“. Im Abschnitt von der Hal-
testelle „Liebigstraße“ bis zur „Sophie-
Scholl-Schule“ verkehrt sie somit pa-
rallel zur Linie 1. 

4.6 18 Neue Schnellbuslinie 18 zur 
Beseitigung bestehender Eng-
pässe und Schaffung einer 
direkten Verbindung für eine 
nachgefragte Relation. 

Die Schnellbuslinie 18 schafft eine 
direkte Verbindung vom Bahnhof Gie-
ßen zur Haltestelle „Rathenaustraße“, 
die direkt neben der Universität liegt. 
Die Linie weist nur einen Zwischenhalt 
am Berliner Platz und damit eine sehr 
kurze Fahrzeit auf. 

4.7 801 + 
802 

Bei Umsetzung des AP 4.3 
übernimmt die neu konzipierte 
Linie 12 zwischen den Haltstel-
len „Berliner Platz“ und End-
haltestelle „Pistorstraße“ die 
Funktion der bestehenden Li-
nie 801. Dies ermöglicht, die 
Linie 801 zukünftig im Ab-
schnitt von „Berliner Platz“ 
über den Schiffenberger Weg 
bis „Rathenaustraße“ ebenfalls 
parallel zur Linie 802 verkeh-
ren zu lassen 

Damit erhält die Haupteinfallsstraße 
Schiffenberger Weg in der werktägli-
chen HVZ eine Bedienung im Viertel-
stundentakt.  
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Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Im Zuge der aktuell beschlossenen Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) werden 
die benannten Maßnahmen in den formalen Planungs- und Realisierungsprozess einbezo-
gen. Die Realisierungsvoraussetzungen sind je nach Linie unterschiedlich (siehe Tab. 3) 
und stehen in den meisten Fällen in einem direkten Zusammenhang mit Planungen, die 
den Kfz-Verkehr betreffen. Zuständig für die nötigen Planungsgrundlagen sind die zustän-
digen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung. Notwendige Abstimmungen erfolgen im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. 

Tab. 3: Realisierungsvoraussetzungen zur Angebotsoptimierung im ÖPNV. 

AP-
Nr. 

Linien-
Nr. 

Realisierungsvoraussetzung 

4.1 7 Die Verlängerung der Linie 7 kann erst nach Fertigstellung der bauli-
chen Maßnahmen (Neuer Kreisverkehrsplatz, neue Endhaltestelle) um-
gesetzt werden. 

4.2 10 Die Maßnahme kann erst nach dem Durchstich der Fußgängerunterfüh-
rung zur Westseite des Bahnhofs umgesetzt werden. 

4.3 3, 12, 13 
und 14 

Die Neukonzeption der Linien 3, 12, 13 und 14 kann erst nach Fertig-
stellung der baulichen Maßnahmen umgesetzt werden. 

4.4 15 Die neue Linie 15 kann erst nach Fertigstellung der baulichen Maß-
nahmen umgesetzt werden (Neubau Haltestellen). 

4.5 17 Erste Ausbaustufe: keine. 

Zweite Ausbaustufe: Errichtung von Haltestellen im Zuge der Erschlie-
ßung des Geländes „Am alten Flughafen“. 

4.6 18 Vsl. ab Oktober 2018 wird die Rathenaustraße zwischen Alter Steinba-
cher Weg und Otto-Behaghel-Straße wegen Umgestaltung des Cam-
pusgeländes vollständig gesperrt. Die Schnellbuslinie 18 kann daher 
frühestens nach Abschluss der Straßenbauarbeiten (vsl. Ende 2020) 
umgesetzt werden. 

4.7 801 + 
802 

Das AP 4.3 (s.o.) muss umgesetzt sein. 
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Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Je nach Linie gibt es unterschiedliche Kosten und zeitliche Restriktionen bei der Umset-
zung. Während bei jeder Linie wiederkehrende Kosten anfallen, sind einmalige Kosten nur 
dort zu erwarten, wo auch bauliche Maßnahmen, im Wesentlichen neue Haltestellen, anfal-
len. Tab. 4 enthält eine Auflistung der entsprechenden Kosten, die im Rahmen dieses APs 
angesetzt wurden. 

Tab. 4: Kostenschätzung für unterschiedliche bauliche Maßnahmen. 

Maßnahme Kosten 
(Brutto) 

Einrichtung Kap-Haltestelle 
(H Schild, Kasseler Bord, Aufmerksamkeitsfelder, Leitstreifen) 

25.000 € 

Einrichtung Haltestelle mit Busbucht 
(Betonierung Busbucht, H Schild, Kasseler Bord, Aufmerksamkeitsfelder, 
Leitstreifen) 

65.000 € 

Querungshilfe (Bordsteine, Begrünung) 15.000 € 

Wartehäuschen mit WC für Fahrpersonal, einschl. Wasser- und Abwasser-
anschluss 

20.000 € 

Einfaches Wartehäuschen 5.000 € 

Kreisverkehrsplatz, D = 26 m 260.000 € 
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Alle Kosten wurden anhand von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der aktuel-
len Preisentwicklungen abgeschätzt. Es liegen keine detaillierten Planungen zugrunde. Die 
resultierenden Gesamtkosten, die sich auf dieser Grundlage errechnen, sind für jede Maß-
nahme in Tab. 5 aufgeführt. 

Tab. 5: Akkumulierte Kostenschätzung bezogen auf jede Maßnahme. 

AP-
Nr. 

Linien-
Nr. 

Einmalige Wiederkehrende Zeitplan 

Kosten 

4.1 7 345.000 € 29.000 €/Jahr Die Verlängerung der Linie 7 kann 
erst nach Fertigstellung der bauli-
chen Maßnahmen umgesetzt wer-
den. 

4.2 10 95.000 € - 27.000 €/Jahr 
(also Einsparun-
gen) 

Die Maßnahme kann erst mit dem 
Durchstich der Fußgängerunterfüh-
rung zur Westseite des Bahnhofs 
umgesetzt werden. Damit ist nicht 
vor 2023 zu rechnen. 

4.3 3, 12, 
13 und 
14 

85.000 € 300.000 €/Jahr Die Neukonzeption der Linien 3, 12, 
13 und 14 kann erst nach Fertigstel-
lung der baulichen Maßnahmen um-
gesetzt werden. 

4.4 15 220.000 € 480.000 €/Jahr Die neue Linie 15 kann erst nach 
Fertigstellung der baulichen Maß-
nahmen umgesetzt werden. 

4.5 17 110.000 € 350.000 €/Jahr Ab Dezember 2018 wird die Linie 17 
in einer ersten Ausbaustufe zwischen 
den Haltestellen „Bahnhof“ und „So-
phie-Scholl-Schule“ verkehren. Zum 
Dezember 2019 soll die Linie 17 
dann in der zweiten Ausbaustufe in 
den Bereich „Am Alten Flughafen“ 
hinein verlängert werden. 

4.6 18 Keine 72.000 €/Jahr Die Maßnahme kann vsl. erst Ende 
2020 nach Ende der Vollsperrung 
der Rathenaustraße umgesetzt wer-
den. 

4.7 801 + 
802 

Keine 13.000 €/Jahr Das AP 4.3 muss umgesetzt sein. 

 

Die Wirkung setzt direkt nach Umsetzung der Maßnahme ein. Sie verstärkt sich mit Zu-
nahme der Bekanntheit der Fahrtalternative. 
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5.5 AP 5 Ersatz von Diesel- durch Erdgasbusse 

Ziel: Emissionsreduzierung 

Das Ziel besteht darin die Emissionen, die durch den Einsatz von Omnibussen entstehen, 
nachhaltig zu reduzieren (siehe auch Anlage 5.1). 

Beschreibung der Maßnahme 

Um die Luftschadstoffe weiter zu reduzieren, ist der Ersatz der noch verbleibenden neun 
Dieselbusse der Stadtwerke Gießen durch Erdgasbusse beabsichtigt, die eine deutlich 
bessere Umweltbilanz aufweisen. Damit wird der gesamte Stadtbusbetrieb auf Erdgasan-
trieb umgestellt sein. Sofern der Fuhrpark weiter ausgeweitet wird, ist ebenfalls die An-
schaffung von Erdgasbussen vorgesehen. Mittel bis langfristig wird die Beschaffung von 
Elektrobussen angestrebt. Im Rahmen der vorliegenden Maßnahme sind folgende Aktivitä-
ten vorgesehen:  

- Beschaffung von 10 neue Erdgasbussen, um die Fahrzeugflotte der 
MIT.BUS GmbH vollständig auf diese Antriebstechnik umzustellen.  

- Ertüchtigung der Erdgastankstelle und Erweiterung um einen dritten Verdichter. 

Diese Maßnahme (Ersatz von Diesel- durch Erdgasbusse) ist durch eine Studie von Prof. 
Dr. Ralph Pütz mit dem Titel: “Ökologischer und ökonomischer Vergleich der SWG-
Busflotte in Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung auf den Zeithorizonten „heute“ und „mit-
telfristig“ beschrieben (siehe Anlage 5.1). 

Im Rahmen dieser Studie wurde auf Basis der Randbedingungen der Stadtwerke Gie-
ßen/MIT.BUS ein Vergleich der etablierten und alternativen Antriebstechnologien für Lini-
enbusse bezogen auf die konkrete Flottenzusammensetzung gezogen und auch ein Aus-
blick auf die weitere, mittelfristige Entwicklung gegeben. So wurde die Analyse der konven-
tionellen Linienbusantriebe im Vergleich zu den Alternativen des Spektrums Elektromobilität 
auf den Betrachtungshorizonten 2018 („heute“) und 2030 („langfristig“) angesetzt. 

Diese Studie bestärkt die Stadtwerke/MIT.BUS den Einsatz von Erdgas als Kraftstoff weiter 
voranzutreiben. Diese bedeutet, dass - wie bislang praktiziert - Dieselfahrzeuge durch mo-
derne Erdgasbusse ersetzt werden und in die für den Betrieb notwendige Tankstelleninfra-
struktur investiert werden soll. 

Bei Umsetzung der angeführten Maßnahmen ist mit folgenden Einsparungen von NO2-
Emissionen zu rechnen: 

- kurzfristig (2019): 8,9 t/a  

- 124,0 t/a akkumuliert über 14 Jahre (Nutzungszeitraum) 

- Die resultierende Effizienzrechnung zeigt einen Wert von 36,2 g/€ 

Die Umstellung auf Erdgasbusse wurde von der MIT.BUS GmbH bereits 2009 begonnen 
und leistet seither einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung im Stadtgebiet von 
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Gießen. Bis zur kompletten Umstellung der gesamten Fahrzeugflotte von MIT.BUS in 2019 
wird durch diese Maßnahmen der Emissionsausstoß von NO2 um 85 % gesenkt. Mit Blick 
auf den gesamten ÖPNV-Betrieb (inkl. anderer VUs) in Gießen ist noch besonders hervor-
zuheben, dass für dieses Verkehrsmittel der Emissionsausstoß für NO2 von ca. 48 t/a in 
2005 auf ca. 12 t/a in 2019 sinken wird. Das entspricht einer Reduktion von 75 %.  

Im Vergleich dazu fällt die entsprechende relative Reduktion im MIV wesentlich geringer 
aus, was u.a. auf die stärkere Motorisierung zurückzuführen ist. Dadurch werden Fortschrit-
te bei der Entwicklung hin zu sauberen Motoren zum Teil wieder aufgefressen.  

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Die Fahrzeugbeschaffung liegt in der Zuständigkeit der MIT.BUS GmbH und die Beschaf-
fung wurde bereits während der Bearbeitung des vorliegenden Masterplan durch eine eu-
ropaweite Ausschreibung begonnen. Diese umfasste die Beschaffung von: 

- 7 Einheiten A21 Solobussen, 

- 3 Einheiten A23 Gelenkbussen 

Die Ausschreibung ist bereits abgeschlossen und die Vergabe am 18.07.2018 erfolgt. Nach 
aktuellem Planungsstand werden die neuen Fahrzeuge Ende 2018, bzw. Anfang 2019 für 
den regulären Betrieb zur Verfügung stehen. Damit ist der Umstieg auf Erdgasantriebe für 
die gesamte Fahrzeugflotte (54 Fahrzeuge) abgeschlossen.  

Die Erweiterung der Erdgastankstelle liegt in der Verantwortung der SWG und auch hier 
wurden bereits Aktivitäten zur Beschaffung in die Wege geleitet. Zurzeit werden mit ver-
schiedenen Tankstellenbetreibern unterschiedliche Betreibermodelle, als Alternative zu 
einer eigenen Investitionstätigkeit, diskutiert.  

Für diese Maßnahmen sind alle organisatorischen und technischen Realisierungsvoraus-
setzungen erfüllt. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf: 

- 3.430 T€ (netto gesamt) 

- 2.880 T€ (netto) für die Beschaffung der Fahrzeuge durch die MIT.BUS GmbH 

-    550 T€ (netto) für die Bereitstellung der Erdgastankstelle durch die SWG 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt kurzfristig 

- Ende 2018/Anfang 2019 ist die Beschaffung von 3 CNG-Gelenkbussen und 7 CNG-
Solobussen (Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich im Juli 2018). 

- Die Erdgastankstelle ist im Wirtschaftsplan für 2019 vorgesehen. 
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5.6 AP 6 Aufbau eines Mobilitätsmanagements (insbesondere an 
Schulen) 

Ziel: Aufklärung / Vernetzung 

Das Thema dieses Arbeitspaketes lautet „Digitalisierung und Mobilitätsmanagement“ und 
die geplante Maßnahme ist der Aufbau eines Mobilitätsmanagements, insbesondere an 
Schulen. 

Über 600.000 Kinder und Jugendliche sind in Hessen jeden Morgen unterwegs zur Schule, 
allerdings wird etwa die Hälfte von ihnen mit dem Auto der Eltern gebracht. Insbesondere 
vor Grundschulen führen diese Hol- und Bringverkehre zu gefährlichen Situationen, die 
gerade die Kinder gefährden, die selbstständig in die Schule kommen. Daher ist es die 
Strategie des Landes Hessen, mehr Schüler dazu zu bewegen, zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zur Schule zu kommen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Das Ziel eines Mobilitätsmanagements ist die Reduktion von Fahrten des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) sowohl von der Anzahl als auch von der Entfernung her. Dies 
kann entweder durch den vollständigen Verzicht auf Fahrten als auch durch eine Verlage-
rung auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr) gesche-
hen. Mögliche Maßnahmen sind z.B. Informationsbroschüren, Workshops, Mitfahrzentralen 
für Pendler u.a. mit denen eine Verhaltensänderung angeregt werden soll. Als Zielgruppen 
des Mobilitätsmanagements gelten im wesentlichen Schulen, Hochschulen und große Un-
ternehmen. 

Im Rahmen des Masterplans der Stadt Gießen soll ein Mobilitätsmanagement insbesonde-
re an Schulen aufgebaut werden. Die Stadtverwaltung und die Schulen sollen eine beson-
dere Vorreiterrolle mit einem aktiven Mobilitätsmanagement übernehmen. Akteure, die bis-
her wenig bewusst waren, sollen für das Thema „Intelligente Verkehrsmittelwahl“ sensibili-
siert werden.  

Gerade an den Grundschulen ist der Hol- und Bringservice durch „Elterntaxis“ zu reduzie-
ren. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

In Hessen gibt es vielfältige Angebote, um ein schulisches Mobilitätsmanagement durchzu-
führen, z.B. seitens der ivm (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement). Unter dem 
Motto „Besser zur Schule“ können Schulen, Schulträger und Kommunen konkrete Maß-
nahmen und Projekte zum schulischen Mobilitätsmanagement entwickeln, umsetzen und 
dauerhaft verankern. Dazu wurden die folgenden sechs Angebotsbausteine entwickelt: 

- Beratungs- und Qualifizierungsprogramm „Besser zur Schule“ 

- Wettbewerb „Schulradeln“ 

- Aktionen und Projekte Schulisches Mobilitätsmanagement 
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- Schülerradroutenplaner + Schülerradroutennetz“ 

- Netzwerke vor Ort Schule und Mobilität 

- Zentrales Informationsportal + Angebotsdatenbank 

Die Angebote können direkt beim Fachzentrum Schulisches Mobilitätsmanagement der 
ivm GmbH3 abgerufen werden und sind für die Schulen kostenfrei. Neben dem Aufbau ei-
nes Mobilitätsmanagementsystems sind auch begleitende bauliche Maßnahmen erforder-
lich, um den Prozess zu unterstützen: 

- Umgestaltung von Schulwegen zur Sicherstellung einer höheren Verkehrssicherheit 
(Safety) 

- Umgestaltung von Schulwegen zur Sicherstellung einer höheren sozialen Sicherheit 
(Security) 

- Schaffung von sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten an der Schule 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Maßnahmen für das schulische Mobilitätsmanagement werden vom Land Hessen über 
die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen bis 2021 finanziell gefördert. Daher fallen 
keine Kosten an. 

                                                
3 ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain) 
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5.7 AP 7 Ausbau und Verknüpfung an zentralen Bushaltestellen 

Ziel: Stärkung des ÖPNV 

Die qualitativen Vorgaben des Nahverkehrsplanes für die Haltestelleninfrastruktur werden 
fortgeschrieben. Für die zentralen Haltestellen wird eine Bestandsanalyse erarbeitet, um 
anschließend das Verbesserungspotential aufzuzeigen (Mängelanalyse). 

Beschreibung der Maßnahme 

Durch verschiedene Maßnahme wie z.B. die Errichtung von Wetterschutzhäuschen, Sitzge-
legenheiten und einen barrierefreien Ausbau soll die Benutzerfreundlichkeit an den Bushal-
testellen verbessert und damit eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht werden.  

Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme für die keine direkte Einsparung von 
NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

1. Definition der qualitativen Anforderungen an die Haltestelleninfrastruktur 

a) Wetterschutz (Wartehalle, Unterstellmöglichkeiten) 

b) Sitzgelegenheiten in ausreichendem Umfang 

c) barrierefreier Ausbau (Kasseler Bord, Bordsteinhöhe, taktile Leitstreifen mit 
Aufmerksamkeitsfeldern, Zugänglichkeit) 

d) Fahrgastinformation (Dynamisches Fahrgastinformationssystem in AP 11) 

e) LSA/ Querungshilfe in akzeptabler Entfernung 

2. Auswahl der zu untersuchenden Haltestellen anhand nachfolgender Kriterien: 

a) Verknüpfung Schiene/Bus innerhalb des Stadtgebietes 

b) Fahrgastaufkommen  

c) Bedienhäufigkeit der Haltestelle durch verschiedene Verkehrsträger 

d) Standorte mit besonderer Bedeutung (Krankenhäuser, Behörden, Schulen, 
neue Haltestellen für neue Linienangebote. 

3. Kostenschätzung und Priorisierung der Maßnahmen 

 

 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 
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Der Ausbau erfolgt in Abstimmung mit Linienerweiterungen im Stadtbusnetz sowie anderen 
städtebaulichen Maßnahmen. 

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen (PBefG) ist ein barrierefreier Umbau bis 
2022 sicherzustellen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausstattung der Haltestellen im Status Quo und notwendi-
gen Neubaumaßnahmen besteht ein Investitionsbedarf von rd. 2,2 Mio €. 

Die Umsetzung ist in drei Phasen vorzusehen: kurzfristig (bis Ende 2019), mittelfristig (bis 
Ende 2023) und langfristig (bis Ende 2030). Aufgrund der Berücksichtigung von Förderpro-
grammen ist von einer mittelfristigen bis langfristigen Umsetzung auszugehen. 
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5.8 AP 8 Pendlerorientierte Radschnellverbindungen 

Ziel: Stärkung des Radverkehrs für größere Distanzen 

Die Grundidee der Radschnellverbindung ist allgemein hinsichtlich der sinnvollen Anwen-
dung für die Stadt-Umland-Region in Gießen und speziell für die Verbindung zwischen 
Gießen und Wetzlar untersucht worden. Durch diese Maßnahme soll der Radverkehr für 
Distanzen größer 5 km gestärkt und neben dem Freizeitverkehr insbesondere auch für 
Pendler- und Alltagsverkehre erschlossen werden. 

Beschreibung der Maßnahme 

Bereits seit 2000 ist Radverkehr das Verkehrsmittel mit den stärksten Wachstumsraten. 
Dieser Trend wird seit 2010, durch die positiven Entwicklungen von Elektrofahrrädern über-
lagert und verstärkt. Mit den elektrischen Hilfsantrieben werden zum einen ältere Zielgrup-
pen für den Radverkehr gewonnen und zum anderen zunehmend längere und anspruchs-
vollere Wege angegangen. Beide Entwicklungen können dazu beitragen auch bei mittleren 
Entfernungen einen Umstieg vom MIV hin zum emissionsfreien Radverkehr zu motivieren.  

In diesem Kontext kann der Ausbau der Radwege hin zu einer leistungsfähigen Infrastruk-
tur einen weiteren Betrag leisten, um die mittlere Geschwindigkeit zu erhöhen und somit die 
Reisezeit merklich zu verkürzen. Die baulichen Anforderungen an eine Radschnellverbin-
dung sind mit entsprechend hohen Aufwendungen verbunden. Die FGSV empfiehlt diese 
Investition bei entsprechend hoher Nachfrage von ca. 2.000 Nutzern pro Tag, was insbe-
sondere für direkte Verbindungen von wichtigen Zielbereichen erreicht werden kann.  

In der Region Gießen sind die aktuellen Rahmenbedingungen nicht geeignet, um eine sol-
che Radschnellverbindung mit der entsprechenden Auslastung zu realisieren. Daher wurde 
das Grundprinzip in abgeschwächter Form für die Verbindung der beiden Zentren Gießen 
und Wetzlar untersucht: 

- Das Ziel ist die Realisierung einer direkten und schnellen Verbindung für Pendler 

- Ein guter Ausbau der letzten Meile im Stadtgebiet (in beiden Zentren) ist ein wichti-
ger Faktor für die Erschließung der direkten und schnellen Verbindung. 

- Auf Gießener Seite sind die entsprechenden Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Schließung von Lücken im Radverkehrsnetz zu sehen. 

- Die Strecke verläuft zum Teil durch Naturschutzgebiet, wodurch die baulichen Mög-
lichkeiten eingeschränkt sind. 

- Es handelt sich nicht um eine exklusive Schnellverbindung nur für Radfahrer, son-
dern es ist eine gemischte Nutzung aus Radfahrern und Fußgängern zu berücksich-
tigen. 

- Weitere Verbindungen z. B. nach Marburg sind denkbar, erfordern aber durch die 
doppelte Entfernung von ca. 30 km einen entsprechend höheren Aufwand. 
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Aus den ermittelten Basisdaten wird aktuell für die Stadt Gießen nur ein Nutzungsanteil von 
ca. 0,1 % für diese Entfernungskategorie für den Radverkehr ausgewiesen. Dabei ist zu 
beachten, dass sich dieser Anteil durch E-Bikes bis heute bereits gesteigert hat und dieser 
Trend auch zukünftig zu erwarten ist. Für einen langfristigen Zeithorizont sind bis 2030 und 
unter den projektierten Wachstumsraten im Radverkehr ca. 200 Nutzer pro Tag für diese 
Entfernungskategorie zu erwarten. Diese Steigerung der Radverkehrsleistung wird durch 
Umstieg aus folgenden Verkehrsmitteln gespeist: 

- 35% MIV  

- 35% ÖPNV  

- 15% bisherige Radfahrer 

- 15% Anteil an neuer Mobilität  

Des Weiteren ist für diese Radentfernung eine ganzjährige Nutzung nicht zu erwarten, 
vielmehr wird ein Großteil der Nutzung vom Wetter beeinflusst. Bei der Berechnung der 
Emissionen wird dieser Faktor genauso berücksichtigt, wie der relevante Streckenverlauf 
im Stadtgebiet. Mit Blick auf die Emissionen im Stadtgebiet wurde auch nur dieser Anteil 
bei den Berechnungen zur Emissionsminderung herangezogen. Mit diesen Rahmenbedin-
gungen wurde für einen langfristigen Zeithorizont eine Einsparung von 28.2 kg/a an NO2-
Emissionen ermittelt.  

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. In der Vorbereitung sind die nötigen Planungs-
grundlagen durch die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung zu erbringen. 
Während in den Fachabteilungen die inhaltliche Ausarbeitung unter Berücksichtigung ver-
waltungstechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie möglicher Fördermittel 
erfolgt, ist auf politischer Ebene über die Freigabe der erforderlichen Finanzmittel und ggf. 
der notwendigen Eigenanteile der Universitätsstadt Gießen zu entscheiden. 

Da die Strecken nur zu einem Teil im Stadtgebiet Gießen verlaufen, sind für den entspre-
chenden Ausbau über den gesamten Streckenverlauf weitere Abstimmungsprozesse mit 
dem Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises sowie mit der Stadt Wetzlar durchzufüh-
ren.  

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Kosten und Zeitplan für den innerstädtischen Bereich von Gießen sind in Zusammenhang 
mit AP3 zu sehen und werden über die dortigen Einzelmaßnahmen umgesetzt. 
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5.9 AP 9 Busbeschleunigung und Optimierung Verkehrsfluss 

Ziel: Stärkung des ÖPNV 

Hauptziel der Busbeschleunigung ist die Stärkung des ÖPNV. Im Gebiet der Universitäts-
stadt Gießen betrifft das den öffentlichen Busverkehr. Unterziele sind: 

- Optimierung des Verkehrsflusses 

- Erhöhung der Pünktlichkeit/ Fahrplantreue 

- Anschlusssicherung 

- Komforterhöhung für Fahrgäste durch gleichmäßigeres Fahren 

- Veränderung des modal split zugunsten des ÖPNV 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Stadtgebiet befinden sich 127 Lichtsignalanlagen (LSA), über 105 LSA davon (83%) 
verkehren 29 öffentliche Buslinien von 6 verschiedenen Betreibergesellschaften, 59 der 
betroffenen LSA (56%) weisen eine Busbeschleunigung auf, nur 2 LSA davon sind nicht am 
städtischen Verkehrsrechner angeschlossen. Insgesamt finden täglich rund 24.000 Fahrten 
öffentlicher Busse über LSA statt. 

Da aus den Betriebsleitsystemen der Busunternehmer keine ausreichende LSA-spezifische 
Datengrundlage zur Verfügung stand, und auch die einzelnen Steuerungslogiken nicht be-
trachtet werden konnten, wurden die Verlustzeiten von Bussen an LSA sowie auch deren 
Optimierungspotenzial mit den Eingangsgrößen Anzahl der Busfahrten, Grad der Busbe-
schleunigung, Wirkungsgrad im Zuge einer Koordinierung und Verkehrsbelastung bzw. 
Größe der LSA näherungsweise berechnet und mit Einzelfallbetrachtungen abgeglichen. 

- Die Gesamtverlustzeiten des ÖPNV an LSA wurde überschläglich zu 113,78 h/d 
ermittelt. 

- Das Optimierungspotenzial für diese Busse durch verbesserte LSA-Steuerungen 
wurde zu 15,94h/d abgeschätzt (-14 %). 

Eingangsgrößen für die Berechnungen waren Anzahl der Busfahrten, Grad der Busbe-
schleunigung, Wirkungsgrad im Zuge einer Koordinierung und Verkehrsbelastung/Größe 
der LSA. Die einzelnen Steuerungslogiken wurden nicht betrachtet. 

Eine Verringerung der Verlustzeiten für den ÖPNV an LSA ist möglich durch: 

- Feinplanung der Lichtsignalsteuerung unter Berücksichtigung von online-
Aufenthaltszeiten an den Haltestellen. 

- Die Anlage von Busspuren ggf. im Zusammenhang mit Pförtneranlagen (hier nicht 
näher untersucht). 
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- Ergänzung/ Erneuerung der LSA-Hardware je nach vorhandenem Steuergerätetyp 
(die vorhandene Technik ist nicht auf die aktuellen Verkehrsverhältnisse optimiert). 

- Laufende, teils automatisierte Überprüfung der ÖPNV-Eingriffe am Verkehrsrech-
ner. 

- Laufende Beseitigung von Fehlerquellen bei der Funktelegrammverarbeitung. 

Zunächst wurde das Verlustzeit-Reduktionspotenzial für den ÖPNV an jeder LSA ermittelt. 
Für die effektive Umsetzung einer optimierten Busbeschleunigung wurden die 105 LSA 
anschließend in ein Ranking gebracht und in drei Maßnahmenpakete eingeteilt: 

- Paket 1 (4 rot markierte LSA): Reduktionspotenzial 3,26h/d. 

- Paket 2 (19 orange markierte LSA): Reduktionspotenzial 6,10h/d. 

- Paket 3 (82 unmarkierte LSA): Reduktionspotenzial 6,58h/d. 

Jeweils 34% davon entfallen auf Erdgasbusse, 66% auf Dieselbusse. 

Zusätzlich zur Verringerung der Verlustzeiten für den ÖPNV ist eine Verstetigung des Ver-
kehrsflusses für den MIV zu erwarten. Dies kann durch teilnetzweite Anpassung der Um-
laufzeiten und durch Aktualisierung von Versatzzeiten insbesondere von bedingt verträgli-
chen Fußgängern erreicht werden. Hierzu wurden beispielhaft Berechnungen an verschie-
denen LSA durchgeführt und differenziert auf das betroffene Netz übertragen. 

- Das mit einer Optimierung der ÖPNV-Beschleunigung einhergehende Verlustzeit-
Reduktionspotenzial für den MIV infolge einer Verstetigung des Verkehrsflusses 
wird zu 251h/d abgeschätzt (15-fache des ÖPNV). 

In den Zielen ist bereits der Aspekt der Pünktlichkeit benannt, das gleich in doppelter Hin-
sicht Wirkung zeigen wird: 

- Die Umläufe für das VU werden mit hoher Zuverlässigkeit eingehalten, wodurch 
weniger Fahrzeuge vorgehalten werden müssen. Dies entspricht einem deutlichen 
Kostenvorteil im Betrieb. 

- Eine merkliche Verbesserung der Pünktlichkeit resultiert in funktionierenden An-
schlüssen. Dadurch können zusätzliche Umsteiger vom MIV gewonnen werden, die 
jetzt auch Reiseketten (mit Umstiegen) akzeptieren, denen sie zuvor nicht vertraut 
haben.  

- Für die Emissionsberechnung wurde hier eine wahrgenommene Vertrauenssteige-
rung von 20 Prozentpunkten von Seiten der Fahrgäste zugrunde gelegt. Auf dieser 
Basis wurde mittels der standardisierten Bewertung eine Mehrverkehrsquote ermit-
telt und zu einem gewissen Anteil in Umsteiger des MIV umgerechnet. Dadurch er-
geben sich weitere Emissionsminderungspotentiale durch die LSA-Beschleunigung 

Bei Umsetzung der angeführten Maßnahmen ist mit folgenden Einsparungen von NO2-
Emissionen zu rechnen: 
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- kurzfristig (bis Ende 2019): 121,1 kg/a bzw. 3,6 t akkumuliert über 30 Jahre 

- mittelfristig (bis Ende 2023):  226,7 kg/a bzw. 6,8 t akkumuliert über 30 Jahre 

- langfristig (bis Ende 2030): 244,5 kg/a bzw. 7,3 t akkumuliert über 30 Jahre 

Weitere Wirkungen der angeführten Maßnahmen sind: 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kfz-Verkehr durch homogeneren Fluss 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger 

- Reduzierung der Emissionen auch für den MIV durch Verstetigung des Verkehrs-
flusses 

- Beitrag zur Pünktlichkeit bei Angebotsverbesserungen der Stadtbuslinien (AP4) 

- Verminderung des ermittelten NO2-Einsparungspotenzials durch erhöhten Einsatz 
von Erdgasbussen (AP5) 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzungen sind eine Abstimmung im Magistrat bzw. 
Stadtverordnetenversammlung, der Bereitschaft betroffener Bus-Betreibergesellschaften, 
der zuständigen Fachabteilungen aus den beteiligten städtischen Ämtern (ggf. auch Hes-
sen Mobil) sowie die Freigabe der erforderlichen Finanzmittel. 

Technische Realisierungsvoraussetzungen sind eine detaillierte Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Hardware vor Ort sowie Sichtung der Steuerungslogiken an den Einzelanla-
gen. 

Das Konzept zur Umsetzung einer optimierten Busbeschleunigung gliedert sich in folgende 
Arbeitsschritte: 

- Einholen und Sichten der Bestandsunterlagen zu den LSA (Hard- und Software) 

- Klären der Schnittstelle zum städtischen Verkehrsrechner 

- Paketweise Überplanung der Lichtsignalsteuerungen unter Beachtung der Randbe-
dingungen (Grad der ÖPNV-Beschleunigung, Koordinierung, Haltestellen, Fußgän-
ger/ Radfahrer/ mobilitätseingeschränkte Menschen) 

- Ermitteln der erforderlichen Hardware-Veränderungen an den LSA 

- Kostenberechnung 

- Ausschreibung/ Preisanfrage bei den Signalbaufirmen 

- Vergabe 

- Umsetzung der überplanten Signalsteuerungen vor Ort 
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- Laufende Kontrolle der Steuerung insbesondere für den ÖPNV über den Verkehrs-
rechner 

- ggf. Nachjustierungen der LSA-Steuerungsparameter 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Kosten für die Maßnahme wurden grob geschätzt und sind im Folgenden zusammen 
mit der ermittelten Effizienz der jeweiligen Maßnahmenpakete angegeben: 

- 2.752 T€ (gesamt) 

- 120 T€ (Paket 1)   Effizienz: 30,3 [g/€] 

- 585 T€ (Paket 2)   Effizienz: 11,6 [g/€] 

- 2.047 T€ (Paket 3)    Effizienz:   3,6 [g/€] 

Dabei ist anzumerken, dass viele LSA im Stadtgebiet von Gießen generell erneuert werden 
müssen. Das Einspielen von neuen Steuerungslogiken z.B. zur Busbeschleunigung ist 
technisch oft gar nicht möglich, weil die Steuergeräte veraltetet sind und die dort verwende-
te Programmiersprache vom Hersteller nicht mehr supportet wird. Die hier geschätzten 
Kosten enthalten daher größtenteils HW-Kosten für den Austausch der veralteten Kompo-
nenten. Folgerichtig profitieren von diesen Erneuerungen auch andere Vorhaben und Nut-
zergruppen (z. B. Radverkehr, Fußgänger und MIV). Dementsprechend sind auch die Kos-
ten auf diese Anwendungsbereiche anzurechnen und können nicht ausschließlich einer 
Maßnahme in Rechnung gestellt werden.  

Kosten für eine Aufrüstung von Bussen ohne Bordrechner sind darin nicht enthalten. Mit 
der Kostenschätzung wurde die Effizienz für jedes Paket ebenfalls ermittelt und in obiger 
Auflistung zusammen mit den Kosten angegeben. Für die Interpretation der erzielten Werte 
ist zu beachten, dass insbesondere die LSA-Beschleunigung positive Wirkungen für den 
gesamten Umweltverbund entfalten kann. Der Zeitrahmen zur Umsetzung der gesamten 
Maßnahme beträgt 144 Monate. Für die einzelnen Arbeitspakete sind folgende Zeitziele 
möglich: 

- kurzfristig (bis Ende 2019): Überplanung und Umsetzung der wichtigsten 4 LSA 
(Paket 1) 

- mittelfristig (2020 - 2023): Überplanung und Umsetzung der weiteren 19 LSA (Paket 
2) 

- langfristig (bis Ende 2030): Überplanung und Umsetzung weiterer 82 LSA bzw. ggf. 
Teile davon (Paket 3) 
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5.10  AP 10 Ausstattung Busse mit digitalen Fahrgastzählanlagen 

Ziel: Basisdatenermittlung zur bedarfsgerechten Stärkung des ÖPNV 

Die Fahrgastzahlen einzelner Fahrten, als Datenbasis für die Entwicklung und Überplanung 
des ÖPNV, werden vollständig ermittelt. Auf dieser Grundlage einzelner Fahrten wird eine 
Hochrechnung für das gesamte Streckennetz möglich sein. 

Beschreibung der Maßnahme 

Das Gießener Stadtbussystem weist große Nachfrageschwankungen nicht nur im Tages-
verlauf auf, sondern auch von Tag zu Tag auf. Immer wieder kommt es zu Überlastungen, 
so dass Fahrgäste an Bushaltestellen wegen Überfüllung von Bussen stehen gelassen 
werden müssen, was insbesondere bei Pendlern dazu führt, dass der ÖPNV auf dem Weg 
zur Arbeit nicht mehr genutzt wird. Hier sind automatische, digitale Zählanlagen nötig, um 
Fahrgastströme zukünftig besser erfassen zu können. Durch gezielte Analysen insbeson-
dere der Auslastungsspitzen können vorhandene Busse gezielter eingesetzt werden und 
auch kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden. 

Es ist beabsichtigen insgesamt 10 jeweils 3-türige Fahrzeuge mit Fahrgastzählanlagen 
auszustatten. Um zu einer validen Datengrundlage zu gelangen empfiehlt es sich, zwischen 
15% und 20% der gesamten Fahrzeugflotte auszustatten. Da zum Jahresende (2018) 54 
Fahrzeuge im Einsatz sein werden, ergeben sich 10 Fahrzeuge, die entsprechend dem 
Bestand nach Solo- und Gelenkfahrzeugen aufgeteilt werden.  

Die eingesetzte Zählsoftware muss auf die Fahrplandaten der MIT.BUS GmbH hin ange-
passt werden. Dazu müssen auch Daten aus dem vorgelagerten Druckersystem importiert 
und verwendet werden können. Neben der technischen Ausrüstung der Fahrzeuge und der 
Implementierung der entsprechenden Software müssen auch die entsprechenden Mitarbei-
ter im Umgang mit dem neuen System geschult werden.  

Folgende Auswertungen der Fahrgastzahlen sollen möglich sein: 

- Fahrgastaufkommen pro Fahrt [Durchschnitt; pro Wagenumlauf; pro Tag; pro Tag 
und Linie; pro Linie; pro Linie und Route; pro Monat und Linie; pro Monat, Linie und 
Richtung; pro Fzg., pro Fahrt]  

- Fahrgastaufkommen pro Halt [pro Tag, pro Linie; pro Monat; pro Gebietskörper-
schaft; pro Zeitperiode; pro Zeitperiode und Linie] 

- Fahrgastaufkommen pro Tür [pro Halt] 

- Fahrgastaufkommen je Zeitraster [Aussteiger; Einsteiger; Belegung; Fahrgastwech-
sel] 

- Fahrgastaufkommen je Zeitraster und je Linien und je Halt [Durchschnitt pro Linie, 
Halt und Richtung; Durchschnitt pro Halt und Richtung; Summe pro Linie, Halt und 
Richtung; Summe pro Halt und Richtung] 
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Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme für die keine direkte Einsparung von 
NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Die Zuständigkeit für die Implementierung des Fahrgastzählsystems liegt bei der MIT.BUS 
GmbH. Die Beschaffung wurde bereits während der Bearbeitung des vorliegenden Master-
plans begonnen und am 15.06.2018 wurde vom BMVI in Berlin der zugehörige Förderbe-
scheid übergeben. Fachlich und personell leistet die SWG Unterstützung und zur Auswahl 
eines Anbieters wurden bereits mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Da die Maßnahme 
unterhalb des Schwellenwertes liegt erfolgt keine europaweite Ausschreibung. 

Mit Blick auf die technischen Realisierungsvoraussetzungen wurde darauf geachtet, dass 
die neuen Systemkomponenten mit dem ITCS der MIT.BUS kompatibel sind. Die Beschaf-
fung dieser neuen Systemkomponenten schließt die Leistungen für den Einbau der 
Zählsensoren für das Fahrgastzählsystem mit ein. 

Für diese Maßnahmen sind alle organisatorischen und technischen Realisierungsvoraus-
setzungen erfüllt. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Kosten für die Maßnahme wurden auf 90.000 € (netto) veranschlagt und der entspre-
chende Förderbescheid liegt vor. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt kurzfristig und soll noch in diesem Jahr (2018) ab-
geschlossen werden. Auf dieser Grundlage kann die erste statistische Auswertung bereits 
im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. 
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5.11  AP 11 Ausbau digitales Fahrgastinformationssystem an 
Haltestellen 

Ziel: Stärkung des ÖPNV durch Digitalisierung 

An den am stärksten frequentierten Haltestellen (Bahnhof, Marktplatz und Berliner Platz) 
existiert bereits ein digitales Fahrgastinformationssystem, welches sehr gut angenommen 
wird. Das digitale Fahrgastinformationssystem soll für eine schnelle Abmeldung der Linien-
busse ertüchtigt, auf weitere Haltestellen ausgedehnt und innerhalb der Fahrzeuge ergänzt 
werden.  

Darüber hinaus stellt die Bereitstellung von Reisenden-Informationen in Echtzeit einen 
wichtigen Input für AP1 dar, um Reisende auch über individuelle und personalisierte Diens-
te gut zu informieren. 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Maßnahme gliedert sich in 3 Teilebereiche: 

- Ortsfeste DFI durch große Anzeigen im öffentlichen Raum 

- Mobile DFI durch TFT-Anzeigen in den Fahrzeugen der MIT.BUS 

- Direkte Kommunikation zwischen ortsfester DFI und den Fahrzeugen 

Die ortsfeste dynamische Anzeige der Abfahrtszeiten im öffentlichen Raum, werden alle 
Passanten auf das existierende ÖPNV-Angebot aufmerksam. Insbesondere bei enger Tak-
tung von Verbindungen wird deutlich, wie leistungsstark der ÖPNV ist. Damit wird die At-
traktivität des ÖPNV, für Nutzer des Systems und solche die bisher noch keine sind, deut-
lich sichtbar gemacht. Zudem wird auch das Umsteigen an Haltestellen mit mehreren Hal-
tepunkten übersichtlicher und damit vereinfacht. Durch ortsfeste DFI sollen etablierte Nut-
zer gebunden und neue Nutzer für den ÖPNV gewonnen werden. Folgende Haltestellen 
sollen vorrangig ausgestattet werden: 

- Oswaldsgarten (Verknüpfung Schienenverkehr) 

- Erdkauter Weg (Verknüpfung Schienenverkehr) 

- Friedensstraße (Verknüpfung Schienenverkehr) 

- Rathenaustraße 

- Liebigstraße 

- Südanlage 

- Johanneskirche 

- Schützenstraße 
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- Naturwissenschaften 

- Landgericht 

In den Fahrzeugen werden die Haltestelleninnenanzeigen durch moderne TFT-Monitore 
ersetzt. Ergänzend zur Anzeige der nächsten Haltestelle wird anhand einer Perlschnur die 
Linienfolge für die nächsten Haltestellen angezeigt. Neben der Anzeige der nächsten Hal-
testellen, sollen auch im Zulauf auf Umstiegshaltestellen, die prognostizieren Abfahrtzeiten, 
der anderen Linien in Echtzeit dargestellt werden. Das ermöglicht ortsunkundigen Fahrgäs-
ten sich besser zu orientieren und gibt ein Gefühl der Sicherheit. Dadurch wird wiederum 
die Attraktivität des ÖPNV gesteigert. 

Insbesondere die erstrebten Angebotsverbesserungen (AP4) und die damit einhergehen-
den geänderten Abfahrts- und Anschlusszeiten müssen an die Fahrgäste und potentielle 
Neukunden kommuniziert werden. Dafür ist auch der Fortschreibungsprozess des Nahver-
kehrsplans NVP vorgesehen. 

Die direkte Kommunikation zwischen dem ITCS-System der MIT.BUS und dem DFI-
Anzeigesystem der Stadt Gießen hat eine deutlich schnelleres Ansprechverhalten (wenige 
Sekunden) im Vergleich zum existierenden Verfahren (Minuten). Dieser Unterschied ist 
insbesondere für eine schnelle Abmeldung (von der Anzeigetafel) wichtig nachdem der Bus 
die Haltestelle verlassen hat. Bisher erfolgt der Informationsfluss über die prognostizierten 
Abfahrtszeiten an den Haltestellen von den Fahrzeugen über das ITCS-System von 
MIT.BUS zur Datendrehscheibe des RMV und von dort an das DFI-Anzeigesystem der 
Stadt. Aufgrund des jeweils verzögerten Datenabrufs über den RMV dauert die Übertra-
gung zu lange und kann zu fehlerhaften Anzeigen führen, die den Fahrgast verärgern. Sol-
che Situationen sind möglichst zu vermeiden.  

Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme für die keine direkte Einsparung von 
NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. Dies bezieht sich nur auf die Teilleistung der 
ortsfesten DFI und den dort zu implementierenden Kommunikationseinheiten. In der Vorbe-
reitung sind die nötigen Planungsgrundlagen durch die das Tiefbauamt der Stadt Gießen zu 
erbringen. Die Projekte sind in die Fortschreibung des Nahverkehrsplans aufzunehmen.  

Aufgrund der Vielzahl an Fördermöglichkeiten sowie der recht schwer zu durchschauenden 
Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Förderprogramme, sollte kurz vor Fertigstel-
lung die Planungs- und Antragsunterlagen mit dem Förderlotsen abgestimmt werden. Die 
Freigabe der erforderlichen Finanzmittel und ggf. der notwendigen Eigenanteile der Stadt 
Gießen sind auf politischer Ebene zu entscheiden.  

Die Zuständigkeit für die Implementierung einer dynamischen Fahrgastinformation mittels 
moderner TFT-Monitore in den Fahrzeugen liegt bei der MIT.BUS GmbH. Für die Auswahl 
eines Anbieters wurden bereits mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Da die Maßnahme 
unterhalb des Schwellenwertes liegt erfolgt keine europaweite Ausschreibung. 
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Als technische Realisierungsvoraussetzungen ist das vorhandene System an ortsfesten 
DFI herstellergebunden zu erweitern, um etwaige Parallelstrukturen zu vermeiden. Die mo-
bilen DFI in den Fahrzeugen werden durch die Zentralwerkstatt der SWG in die Fahrzeuge 
eingerüstet.  

Für diese Maßnahmen sind alle organisatorischen und technischen Realisierungsvoraus-
setzungen erfüllt. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Maßnahme wird kurz bis mittelfristig umgesetzt. Die vorgesehenen Zeitpläne und die 
damit verbunden Kosten sind im Folgenden für die 3 Teilbereiche angegeben. 

Ortsfeste DFI: 
Es ist vorgesehen mit der Planung der Maßnahme in 2019 zu beginnen und den Bau 2022 
abzuschließen. Sobald die Finanzierung geklärt ist, wird ein detaillierter Umsetzungszeit-
plan erarbeitet. 

Die Kosten für die ortsfesten DFI belaufen sich auf ca. 450.000 € (brutto) 

Mobile TFT-Anzeige: 
Es ist vorgesehen mit der Umsetzung der Maßnahme in 2019 zu beginnen und abzuschlie-
ßen. Sobald die Finanzierung geklärt ist, wird ein detaillierter Umsetzungszeitplan erarbei-
tet. 

Eine grobe Kostenschätzung für die Erstausstattung aller 54 Omnibusse mit einem bzw. bei 
Gelenkbussen mit zwei Monitoren, inkl. der benötigten Software und Einbaukosten ergibt 
einen Betrag von ca. 309.000 € (netto)  

Direkte Kommunikation zwischen ortsfester DFI und Fahrzeug: 
Es ist vorgesehen mit der Umsetzung der Maßnahme in 2018 zu beginnen und abzuschlie-
ßen. Sobald die Finanzierung geklärt ist, wird ein detaillierter Umsetzungszeitplan erarbei-
tet. Die Kosten werden zwischen der Stadt Gießen und MIT.BUS wie folgt aufgeteilt: 

- Kosten in Höhe von 14.592 € (netto) für die Ausstattung der Fahrzeuge, sowie jähr-
liche Wartungskosten in Höhe von 1.536 € (netto) (getragen durch MIT.BUS) 

- Kosten in Höhe von 15.232 € (brutto) für die Ausstattung der ortsfesten DFI (getra-
gen durch die Stadt Gießen) 
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5.12  AP 12 Schaffung von digitalen Zählstellen für den Radverkehr 

Ziel: Stärkung des Radverkehrs 

Es fehlen Daten, um ein regelmäßiges Monitoring von Maßnahmen insbesondere zur Rad-
verkehrsförderung zu betreiben. Aus diesem Grund sollen im Stadtgebiet auf zentralen 
Radrouten automatische Zählstellen geschaffen werden, um den Radverkehr und ggf. auch 
andere Fahrzeuge zu erfassen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Die kontinuierliche Erhöhung des Radverkehrsanteils in Gießen soll in den nächsten Jahren 
aktiv durch den Ausbau und die Erweiterung eines sicheren, leistungsfähigen und durch-
gängigen Radverkehrsnetzes erhöht werden. Für eine effektive und zielgerichtete Planung 
und Entwicklung werden verlässliche Verkehrsbelastungszahlen als Grundlage benötigt. 
Informationen liegen hier nur vereinzelt in Form von Zählungen über kürzere Zeiträume vor. 
Diese Kurzzeiterhebungen können allerdings jahreszeitliche oder witterungsbedingte 
Schwankungen nicht oder nur unzureichend dokumentieren, wodurch die Ergebnisse die 
tatsächliche Situation verzerren oder nur ungenau wiedergeben können. Zusammenhän-
gende und kontinuierliche Informationen zu den Verkehrsbelastungen im Radnetz liegen 
somit nicht vor, wodurch auch langfristige Entwicklungen oder Spitzenbelastungen nicht 
dokumentiert werden können. 

Um eine solche Datengrundlage für die weiteren Planungen zu ermitteln, sollen an system-
relevanten Punkten kontinuierlich Radverkehrsbelastungszahlen ermittelt werden. Hierbei 
sind aktuell 26 Zählstellen vorgesehen. Die Lage dieser Zählstellen ist in der Anlage 12.1 
abgebildet. Dabei ist der Dauerbetrieb über mehrere Jahre nur an ausgewählten Zählpunk-
ten angedacht. Andere Zähleinheiten sollen nach Bedarf umgesetzt werden.  

Für die Umsetzung wurden bereits zwei Erfassungseinheiten beschafft, die kompatibel zu 
den vorhandenen Geräten für die Kurzzeiterhebungen sind. Eine Erfassungseinheit kann 
dabei nur den Verkehr in eine Fahrtrichtung ermitteln. Die Auswertung und Darstellung der 
Ergebnisse soll über das vom Hersteller angebotene Auswertetool erfolgen. Der weitere 
Ausbau des Systems soll auch über den Anbieter der bereits angeschafften Geräte erfol-
gen. Die Definition von Mindestanforderungen und den notwendigen Schnittstellen sind 
somit schon erfolgt. 

In das aufzubauende Verkehrsbelastungsnetz für den Radverkehr können auch die Belas-
tungen von Kurzzeiterhebungen integriert werden. Durch Vergleiche mit Dauerzählstellen 
können diese ermittelten Belastungszahlen gewichtet und in einen größeren Zusammen-
hang gebracht werden, wodurch sich die quantitativen Aussagen deutlich verbessern las-
sen. Neben der Ermittlung von Langzeitwirkungen sollen auch die Auswirkungen von kürze-
ren Veränderungen (z.B. im Straßennetz durch Baustellen) beobachtet und bewertet wer-
den. Hierdurch sind Aussagen zum Verkehrsverhalten möglich, aus denen sich für zukünf-
tige Planungen ebenfalls Rückschlüsse ziehen lassen.  

In wie fern Daten aus Lichtsignalanlagen in dieses Modell integriert werden können, ist 
noch zu überprüfen. Die Anzeige von Belastungszahlen im öffentlichen Straßenraum ist 
denkbar. 
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Durch die Erfassung der Radverkehrsbelastungen sind keine direkten Veränderungen im 
Verkehrsverhalten zu erwarten. Vielmehr ergeben sich aus diesen Grundlagendaten ge-
nauere Informationen zum Verhalten der Radfahrer. Hierdurch können die zukünftigen Pla-
nungen besser auf die Anforderungen der Nutzer optimiert werden, wodurch auch die ein-
gesetzten finanziellen Mittel effektiver genutzt werden können. Mit den dann vorhandenen 
Belastungszahlen können die geplanten Maßnahmen zudem in der politischen Diskussion 
besser begründet werden. 

Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme für die keine direkte Einsparung von 
NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. In der Vorbereitung sind die nötigen Planungs-
grundlagen durch die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung zu erbringen.  

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Für die Beschaffung einer Erhebungseinheit, die eine Fahrtrichtung erfassen kann, ist mit 
Anschaffungskosten von 5.000,- € zu kalkulieren. Die geplante zeitliche Anschaffung der 
weiteren Geräte ergibt sich wie folgt:  

- kurzfristig (bis Ende 2019): 6 zusätzlichen Erfassungseinheiten für 30 T€ 

- mittelfristig (bis Ende 2023): 12 zusätzlichen Erfassungseinheiten für 60 T€ 

- langfristig (bis Ende 2030): 8 zusätzlichen Erfassungseinheiten für 40 T€ 
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5.13  AP 13 Digitales Fahrradverleihsystem 

Ziel: Stärkung des Radverkehrs; Vernetzung 

Die Universitätsstadt Gießen soll zur fahrradfreundlichen Stadt ausgebaut werden. Der ho-
he Anteil an Studenten (ca. 37.000) und Schülern (ca. 17.000) bezogen auf die Einwohner-
zahl von Gießen (ca. 85.000)4 begünstigt dieses Ziel, da diese Gruppen ihre Mobilitätsge-
wohnheiten gerade erst entwickeln.  

Beschreibung der Maßnahme 

Justus-Liebig-Universität (JLU) und die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) haben 
die Firma nextbike mit dem Aufbau eines Fahrradverleihsystems in Gießen in folgendem 
Umfang beauftragt: 

- 300 Fahrräder für die JLU 

- 60 Fahrräder für die THM 

Das Fahrradverleihsystem ist seit dem 1. April 2017 in Betrieb und an feste Stationen ge-
bunden, an denen die Räder entliehen bzw. wieder zurückgegeben werden können. Derzeit 
existiert eine Station am Bahnhof für JLU als auch THM. Alle anderen Stationen sind über 
die jeweiligen Hochschulstandorte verteilt. Vor diesem Hintergrund wäre eine Erweiterung 
um zusätzliche Stationen im Stadtgebiet zu begrüßen. Einzelne mögliche Standorte stehen 
derzeit nicht in der Diskussion, aber allgemein sind hier folgende Überlegungen zielführend: 

- Standorte in der Fußgängerzone (hier hat der MIV keinen freien Zugang oder muss 
das Parken ggf. bezahlen) 

- Standorte am Übergang zum SPNV (neben dem Bahnhof sind hier die Haltepunkte 
in Gießen zu nennen, aber auch zentrale ÖPNV-Knoten, wie z.B. Marktplatz oder 
Berliner Platz) 

- Standorte in Stadtrandlage mit P&R Möglichkeit an den großen Einfallstraßen, um 
Einpendlern aus dem Umland den Umstieg auf den Umweltverbund anzubieten 

- Standorte an Schulen, für Schüler und Lehrpersonal. Viele Schulen verfügen ohne-
hin über Fahrradabstellanlagen die zukünftig noch auszubauen sind. 

Die Nutzungsbedingungen wurden recht einfach gehalten, setzten aber eine Registrierung 
der Nutzer voraus. Ist dieses (kleine) Zugangshemmnis überwunden gelten folgende Re-
geln: 

- Für Studierende ist die Nutzung in den ersten 30 min. kostenlos. Danach gilt ein 
Nutzungstarif von 1 € / 30 min. 

                                                
4 Bei den genannten Zahlen ist zu beachten, dass mehr als die Hälfte der Schüler und Studenten nach Gießen einpendeln. 
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- Für alle anderen Nutzer gilt ebenfalls der Nutzungstarif von 1 € / 30 min.  
(Gegen eine Jahrespauschale von 48 €, bekommen auch Nicht-Studierende ein 
Freikontingent für die ersten 30 min.) 

Durch die Registrierung und die Erfassung aller Ausleihvorgänge an festen Stationen kön-
nen aussagekräftige Nutzungsstatistiken abgeleitet werden. Diese bilden eine gute Daten-
grundlage für die Bemessung der Verkehrsleistung und sind somit ein genaues Maß für die 
möglichen Emissionsminderungspotentiale und bilden einen nützlichen Input für AP 1. Der 
Anteil von Umsteigern aus dem MIV bzw. dem ÖPNV muss nach wie vor abgeschätzt wer-
den.  

Die Stadt Gießen begleitet und begutachtet das Fahrradverleihsystem, es kann derzeit 
noch nicht abgeschätzt werden, ob und in welchem Umfang sich die Stadt Gießen beteili-
gen wird. Gemäß aktueller Sachlage wird eine Erweiterung mit neuen Stationen im Stadt-
gebiet und beim gleichen Systemanbieter in Erwägung gezogen.  

Es wird angestrebt nur einen Betreiber im Stadtgebiet zu haben, um die Zugangsbarrieren 
zu diesem neuen Mobilitätsdienst so gering wie möglich zu halten. Für dieses Vorgehen 
gibt es Pro und Contra: 

- Pro – Ein System bedeutet hohe Nutzerfreundlichkeit durch immer gleiche Zu-
gangsverfahren, viele Stationen mit gutem Befüllungsstand an Fahrrädern.  

- Contra – die Marktkräfte des Wettbewerbs für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
werden bewusst nicht genutzt. Das kann zu unerwünschten Nebenwirkungen eines 
Monopolanbieters führen. 

Dem Contra-Argument wurde bereits durch ein wettbewerbsorientiertes Vergabeverfahren 
Rechnung getragen. Der Zuschlag wurde dem wirtschaftlichsten Angebot erteilt und für die 
Laufzeit gilt eine Preisbindung. Allgemein wird in dem Spannungsfeld von Pro und Contra 
vorgeschlagen zunächst die potentielle Nutzergruppe zu einer attraktiven Zielgruppe wach-
sen zu lassen (mit 1 Anbieter). Ist dieses Ziel erreicht, steht einer Freigabe für den Wettbe-
werb nichts im Wege. Dabei können mögliche Zugangsbarrieren, durch standardisierte 
Prozesse, Schnittstellen und Vorgaben in ihren negativen Auswirkungen minimiert werden. 

Im Falle einer Ergänzung des Fahrradverleihsystems durch die Stadt Gießen lassen sich 
die zusätzlichen Emissions-Reduktionen aus den dann vorliegenden Nutzungsdaten von 
JLU und THM zuverlässig ermitteln. 

Die Steigerung der zu erwartenden Radverkehrsleistung wurde anhand der vorlie-
genden Informationen von JLU und THM prognostiziert. Diese erwarteten Nut-
zungszahlen werden durch Umstieg aus folgenden Verkehrsmitteln gespeist: 

- 40% MIV  

- 28% ÖPNV (MIT.BUS mit Erdgasbussen) 

- 12% ÖPNV (andere VUs die im Stadtbereich Gießen agieren mit Diesel-
bussen) 

- 10% Fußgänger 
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- 10% Anteil an neuer Mobilität  

Durch die bereits erfolgte Umsetzung der angeführten Maßnahmen ist mit zusätzlichen 
Einsparungen von 26,2 kg/a an NO2-Emissionen zu rechnen. Die Attraktivität dieser Maß-
nahme wird durch AP3 beeinflusst. Die Verfügbarkeit eines leistungsfähigen Radwegenet-
zes im Stadtgebiet wird sich positiv auf die Nutzungsintensität im etablierten Fahrradver-
leihsystem auswirken. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Organisatorische Realisierungsvoraussetzung ist ggf. die notwendige Abstimmung im Ma-
gistrat bzw. Stadtverordnetenversammlung. In der Vorbereitung sind die nötigen Planungs-
grundlagen durch die zuständigen Fachabteilungen in der Stadtverwaltung zu erbringen. 
Während in den Fachabteilungen die inhaltliche Ausarbeitung unter Berücksichtigung ver-
waltungstechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie möglicher Fördermittel 
erfolgt, ist auf politischer Ebene über die Freigabe der erforderlichen Finanzmittel und ggf. 
der notwendigen Eigenanteile der Universitätsstadt Gießen zu entscheiden.  

Darüber hinaus sind JLU und THM in den Abstimmungsprozess miteinzubeziehen. Die bei-
den Institutionen haben im 2. Quartal 2018 ein Fahrradverleihsystem gestartet und geben 
sowohl organisatorische als auch technische Erfahrungen gerne weiter.  

In Bezug auf die technischen Realisierungsmöglichkeiten ist die Stadt Gießen frei, um sich 
ggf. an dem Fahrradverleihsystem zu beteiligen und es durch zusätzliche Fahrräder und 
neue Stationen im Stadtgebiet gezielt zu ergänzen.  

In dieser Hinsicht wird aus heutiger Sicht empfohlen eine systemgebundene Erweiterung 
anzustreben. Für die Attraktivität dieses Mobilitätsangebotes ist zunächst ein einheitliches 
System über das gesamte Stadtgebiet von großer Bedeutung. Der Betrieb mehrerer Sys-
teme die im Wettbewerb zueinander agieren können leicht in Zugangshindernissen für po-
tentielle Nutzer resultieren. Mögliche Vorteile eines Marktes von und für Wettbewerber wer-
den zunächst im Rahmen von entsprechenden Vergabeverfahren erschlossen. Darüber 
hinaus ist ein dynamischer Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern erst empfohlen, 
wenn die Nutzungsintensität in dieser Sparte ein Mindestmaß erreicht hat. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Stadt Gießen begleitet und begutachtet das Fahrradverleihsystem von JLU und THM. 
Es kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob und in welchem Umfang sich die Stadt 
Gießen beteiligen wird.  
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5.14  AP 14 Einführung von digitalem Handyparken 

Ziel: Verkürzung von PKW-Parkzeiten 

Beschreibung der Maßnahme 

Einführung von digitalem Handyparken (digitale Parkraumbewirtschaftung) im öffentlichen 
Straßenraum (Innenstadt, ohne Klinikgelände) in den derzeitigen Gebührenzonen (ca 1.415 
Stellplätze, s. Übersicht): vereinfachtes Bezahlsystem ("smart-parking") 

Es handelt sich hier um eine „sekundäre“ Maßnahme, für die keine direkte Einsparung von 
NO2 berechnet werden kann. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Die Stellplätze bzw. die Parkzonen sind zu kennzeichnen und zu beschildern. Die Öffent-
lichkeit bzw. die Autobenutzer sind zu informieren. Schnittstellen mit den Eurowig-Geräten 
(Verwarngeldstelle) sind vorhanden. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Einführung des digitalen Handyparkens ist bis 2020 geplant. Als spätere Erweite-
rungsoption bis ca. 2025 ist ein "Parkraummonitoring" mit der Darstellung freier Stellplätze 
vorgesehen. Dazu müsste noch eine besondere Überwachung z.B. mit Sensoren installiert 
werden. 

Durch die Kooperation mit dem IVM verursacht die Einrichtung des "smartparking" keine 
Kosten. Schnittstellen mit den Eurowig-Geräten (Verwarngeldstelle) sind vorhanden. Die 
Kosten für die App werden auf die Nutzer umgelegt. 
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5.15  AP 15 Prüfung/Einrichtung von Mikro-Depots 

Ziel: Urbane Logistik; Reduzierung des motorisierten Wirtschaftsverkehrs 

Der steigende Anteil von Warenlieferungen im Endkundengeschäft (Versandhandel) schafft 
zunehmend verkehrliche Probleme in den Innenstädten. Paket-Mikrodepots können ein 
Ansatz sein, die Zustellung nachhaltiger zu gestalten. Es handelt sich hierbei um Container, 
abgestellte Nutzfahrzeuge oder geeignete Immobilien, von denen aus Lastenfahrräder oder 
fußläufige Transporthilfen bestückt werden. Von hier aus liefern die Zusteller die Pakete zu 
den Adressaten aus ("Allerletzte Meile"). 

Hauptziel der Einrichtung von Paket-Mikrodepots ist die Reduzierung des motorisierten 
Wirtschaftsverkehrs. Im Gebiet der Universitätsstadt Gießen sind im Wesentlichen die Lo-
gistikunternehmen DHL, DPD, GLS, Hermes und UPS aktiv. 

Unterziele sind: 

- Reduzierung von Behinderungen im fließenden Verkehr 

- Verringerung der Anzahl von Auslieferungsfahrten 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Stadtgebiet werden derzeit rund 12.000 Pakete/Tag ausgeliefert, eine jährliche Steige-
rungsrate von 5-6% wird erwartet (Bundesverband Paket und Expresslogistik BIEK). Zu 
unterscheiden sind: 

- Paket-Mikrodepots (zur Paketauslieferung sowie temporäre Rücklage, falls Emp-
fänger nicht erreichbar) 

- Brief-Mikrodepots (für Briefe und Kleinpakete) 

- Paketstationen (zur Zwischenlagerung bis neuem Zustellversuch) 

- Packstationen (zur Selbstabholung, falls Empfänger nicht erreichbar) 

Aktuell sind im Stadtgebiet einige wenige Paket- und Packstationen sowie mehrere Brief-
Mikrodepots, jedoch keine Paket-Mikrodepots vorhanden. Bislang gibt es deshalb auch 
keine Auslieferung von Paketen auf der "allerletzten Meile" mit Lastenfahrrädern. Die Pa-
ketauslieferung im Stadtbereich erfolgt derzeit: 

- ca. 250 Pakete/Fz/d (d.h. insgesamt ca. 50Fz/d) 

- im Stadtbereich durchschnittlich 40km/Fz/d (d.h. insgesamt ca. 2.000km/d bzw. 
rund 600.000km/a) 

Die Realisierung von Paket-Mikrodepots ist problembehaftet: 

- Die Logistiker definieren "Paket" unterschiedlich (z.B. <70kg, <31kg, Kleinpaket 
<2kg und Maximalgröße 60x30x15cm). 
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- Derzeit findet im Zuge der Digitalisierung ein Wandel statt weg vom "Mikrodepot-
denken" hin zum "Fahrzeugbetrieb". In Postverteilzentren werden Pakete haus-
nummenscharf vorsortiert, wodurch die Auslieferfahrzeuge stets voll bestückt sind 
und jedesmal zeitoptimierte Routen fahren. Paket-Mikrodepots sind vor diesem Hin-
tergrund für Logistiker betriebswirtschaftlich immer weniger interessant. 

- Eine gemeinsame Nutzung von Depots durch verschiedene Logistiker ist wegen 
verschiedener Vertriebsmodelle, Bestückungsreihenfolge, Compliance und Haf-
tungsfragen nicht absehbar. 

- Mikrodepots beanspruchen Flächen zum Aufstellen und zum Anfahren. Wechsel-
brückencontainer sind daher im Stadtgebiet Gießen ungeeignet. 

- Lastenfahrräder (Zustellradius 300-1000m, abnehmbare im Mikrodepot gelagerten 
Boxen, Nutzlast <350kg, 2m3) bedürfen geeigneter Wege, der Organisation eines 
Radservice für Schadensfälle sowie einer diebstahlsicheren Aufbewahrung. 

- Fußläufige Transporthilfen (Sackkarre, Zustellradius <300m) benötigen weitgehend 
barrierefreie Zulieferungswege. 

- Vereinzelt ist nur eine direkte persönliche Zustellung erlaubt. Die Wirtschaftlichkeit 
dieses Service hängt von der Zwischenlagerung und der Anzahl an Zustellversu-
chen ab. 

- Die Logistiker sind verschiedenartig spezialisiert, z.B. auf Briefpost, auf Paketdienst 
für Privathaushalte, auf Paketdienst für Geschäfte (und liefern auch nicht alle zu den 
gleichen Uhrzeiten aus). 

- Auslieferfahrzeuge behindert oft den fließenden Verkehr und dürfen dann ord-
nungsamtrechtlich belangt werden. 

- Weder können ausreichend viele Ladezonen geschaffen werden, um die Häufigkeit 
von Behinderungen im fließenden Verkehr entscheidend zu verringern, noch ist eine 
wirtschaftliche Überwachung der Ladezonen gegen Falschparken möglich. 

- Die Logistiker setzen schon heute überwiegend E-, Gas- oder Hybrid-Fahrzeuge 
ein, so dass hier kaum eine Reduktion von NO2 gegeben ist. 

Unter Abwägung des möglichen Nutzens und der damit verbundenen Problemlage er-
scheint die Einrichtung von Paket-Mikrodepots derzeit hier keine geeignete Maßnahme, um 
den motorisierten Wirtschaftsverkehr zu verringern. 

Hingegen ist seitens der Logistiker eine Netzverdichtung von Packstationen und Brief-
Mikrodepots vorgesehen. (Packstationen müssen von den Kunden angefahren werden, 
diese nutzen im Gegensatz zu den Logistikern jedoch überwiegend Diesel/ Benziner). 

Die vorliegende Maßnahme ist zwar einerseits als Ansatz für eine „primäre Veränderung“ 
gesehen worden. Die Untersuchungen zeigen aber, dass Realisierungsoptionen einer ho-
hen Dynamik unterliegen und nur unter besonderen (aber unwahrscheinlichen) Szenarien 
Einspareffekte zu erzielen sind. Mit diesen Rahmenbedingungen macht eine Berechnung 
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hypothetischer Emissionsminderungspotentiale zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn und 
muss im konkreten Realisierungsfall ggf. neu ermittelt werden. 

Realisierungsvoraussetzungen und Konzept zur Umsetzung 

Dennoch ist in einem Fall die Einrichtung von drei Paket-Mikrodepots von Stadt und Logis-
tiker gewünscht: 

- Standort:  Fußgänger-Zone (Aufstellen eines Kleincontainers, ca. 20m3) 

- Standort:  Uni-Campus (Anmietung vorhandener Raum/ Garage) 

- Standort:  Klinikum (Anmietung vorhandener Raum/ Garage) 

Hierzu sind kurzfristig entsprechende Abstimmungen zwischen Stadtverwaltung (Ord-
nungsbehörde, Tiefbauamt) und Logistiker vorgesehen. 

Kosten und Zeitplan der Umsetzung 

Die Kosten für die Maßnahme wurden grob geschätzt zu: 

- 5 T€ (Kleincontainer) 

- 6 T€ jährlich (Anmieten von 2 Räumlichkeiten) 

Kosten für Anmietung/ Lastenfahrräder/ Sackkarren trägt der Logistiker. 

Der Zeitrahmen zur Umsetzung der Maßnahme beträgt 18 Monate. Sie kann kurzfristig (bis 
Ende 2019) umgesetzt werden. 
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6 Wirkungsermittlung 

Die Wirkungsermittlung für die Maßnahmen in diesem Masterplan ist grundsätzlich eine 
Vorhersage für die zukünftige Entwicklung. Dazu müssen eine Reihe von Annahmen getrof-
fen werden, unter denen die die verfügbaren und vervollständigten Daten extrapoliert wer-
den. Enthaltene Ungenauigkeiten sind demzufolge nicht auszuschließen, werden aber nach 
bestem Wissen und Gewissen, in ihren Auswirkungen so gering wie möglich gehalten.  

Im Sinne einer konservativen (vorsichtigen) Abschätzung der zu erwartenden Emissions-
minderungspotentiale wird für die meisten Verkehrsmittel für den untersuchten Zeithorizont 
eine konstante Verkehrsleistung angenommen. Einzige Ausnahme ist der Radverkehr, der 
bereits seit 2000 ein stetiges Wachstum zeigt, das seit 2010 durch einen starken Trend hin 
zu Elektrofahrrädern noch verstärkt wird. Für dieses Verkehrsmittel wurde eine moderate 
jährliche Steigerung in die Berechnungen mit einbezogen. 

6.1 Berechnung der durch Verbesserungen im ÖPNV-Angebot 
eingesparten MIV-Wege 

Für die Berechnung der eingesparten MIV-Wege gibt es kein festgelegtes Verfahren. Daher 
wird diese mit Hilfe der Formulare aus der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswege-
investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs“ durchgeführt. 

Die „Standardisierte Bewertung“ ist ein Verfahren zur gesamtwirtschaftlichen Kosten-
Nutzen-Untersuchung von ÖPNV-Projekten in Deutschland. Im Rahmen dieser Untersu-
chung kann das Verfahren jedoch nicht vollständig durchgeführt werden, da zum einen 
nicht alle notwendigen Daten zur Verfügung stehen und zum anderen eine solche Untersu-
chungstiefe auch nicht notwendig ist. Daher wird das „Vereinfachte Projektdossierverfah-
ren“ angewendet, in dem an einem fiktiven Beispiel der Ausbau einer Bahnstecke unter-
sucht und bewertet wird. 

Ein Teil dieses Projektdossierverfahrens ist die Abschätzung des Erwartungswertes für die 
Mehrverkehrsquote, das gut an unsere Fragestellung adaptiert werden kann. Darin wird an-
hand der folgenden Merkmale unter der Annahme von Nachfrageelastizitäten eine Mehr-
verkehrsquote abgeschätzt: 

• Mehrverkehrsquote aus der relevanten Einzelreisezeitänderung. 

• Mehrverkehrsquote aus der Änderung der Bedienungshäufigkeiten. 

• Mehrverkehrsquote aus der Änderung der durchschnittlichen Umsteigehäufigkeit. 

Die Änderung der Reisezeit, der Bedienungshäufigkeiten und der Umsteigehäufigkeit wur-
den getrennt für jede Teilmaßnahme ermittelt und damit die Mehrverkehrsquote berechnet. 
Unter Zugrundelegung der aktuellen Fahrgastzahlen konnten dann die zusätzlichen Fahr-
gäste ermittelt werden, die aufgrund der Angebotsverbesserungen den ÖPNV nutzen. Um 
auf die eingesparten MIV-km zu kommen, ist zunächst abzuschätzen, welcher Anteil der 
zusätzlichen ÖPNV-Nutzer vorher den Pkw benutzt hat. Dieser Wert wurde im Rahmen 
dieser Untersuchung mit 50 % festgelegt. Abschließend konnten unter der Annahme einer 
mittleren Reiseweite von 5 km die eingesparten MIV-km ermittelt werden. 
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6.2 Berechnung der eingesparten Emissionen 

Die Methodik zur Berechnung der resultierenden Wirkungen für die in Kapitel 5 beschriebe-
nen Maßnahmen werden hier vorgestellt. Dabei reduzieren sich die Ausführungen nur auf 
die notwendigen Elemente für die jeweils eingesetzte Berechnungsvorschrift. Für eine aus-
führliche Abhandlung dieses wissenschaftlichen Themas wird auf die Referenzen [4] und 
[5] verwiesen. 

Gemäß der Leistungsbeschreibung des Masterplans Gießen erfolgt die Abschätzung der 
mit den Maßnahmen zu erzielenden Wirkungen durch eine Schätzung der jeweiligen Min-
derungspotentiale in Bezug auf NO2-Emissionen. Diese Emissionsminderung wird anhand 
von Musterrechnungen durchgeführt, sowie ein Zeithorizont für die zu erwartende Wir-
kungsentfaltung aufgestellt. Für die Durchführung dieser Aufgabe wird soweit möglich auf 
vorhandene Daten zurückgegriffen, die durch zielgerichtete Annahmen ergänzt werden. 

Berechnung von eingesparten MIV-Fahrten: 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Berechnung von eingesparten ÖPNV-Fahrten: 

𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 ∙ 𝜀𝜀𝑃𝑃,𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠  mit 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Die Ergebnisse für mögliche NO2-Einsparungen werden jeweils als: 

 NO2-Menge pro Jahr (Indikator für Immissionen) und 

 NO2-Menge über die Nutzungsdauer (Indikator für Effizienz der Investition) 

angegeben. 
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Tab. 6: Liste der Variablen zur Emissionsberechnung 

Variable Beschreibung Einheit 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Menge der Emissionen durch MIV-Fahrzeuge [g], [kg] oder [t] 

𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Anzahl der MIV-Fahrzeuge [ ] 

𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Strecke des MIV-Fahrzeugs [km] 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Verkehrsleistung des MIV-Fahrzeugs [𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑑𝑑

] 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Streckenbezogene NO2-Emissionen des MIV-Fahrzeugs [ 𝑔𝑔
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Leistungsbezogene NO2-Emissionen des MIV-Fahrzeugs [ 𝑔𝑔
𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Menge der Emissionen durch ÖPNV-Fahrzeuge [g], [kg] oder [t] 

𝑛𝑛𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Anzahl der ÖPNV-Fahrzeuge [ ] 

𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Strecke des ÖPNV-Fahrzeugs [km] 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Verkehrsleistung des ÖPNV-Fahrzeugs [𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑑𝑑

] 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Streckenbezogene NO2-Emissionen des ÖPNV-Fahrzeugs [ 𝑔𝑔
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑃𝑃,𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 Leistungsbezogene NO2-Emissionen des ÖPNV-Fahrzeugs [ 𝑔𝑔
𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 
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Für die Emissionskennwerte gibt es verschiedene Angaben aus unterschiedlichen Quellen 
und mit individueller Zusammensetzung. In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden 
Werte des Umweltbundesamtes (UBA) dargestellt. Diese unterscheiden sich z. B. vom 
HBEFA mit Blick auf die chemischen Abläufe. 

Tab. 7: Emissionskennwerte des Umweltbundesamtes (UBA). 

Variable Wert Einheit 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 0,53 [ 𝑔𝑔
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 0,35 [ 𝑔𝑔
𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1,5 [ 𝑃𝑃
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔

] 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝑠𝑠 6,4 (13,325) [ 𝑔𝑔
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑃𝑃,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝑠𝑠 0,32 (0,671) [ 𝑔𝑔
𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑠𝑠,𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑔𝑔𝐸𝐸𝑠𝑠𝐷𝐷𝐵𝐵𝑠𝑠 0,69 [ 𝑔𝑔
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝜀𝜀𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑔𝑔𝐸𝐸𝑠𝑠𝐷𝐷𝐵𝐵𝑠𝑠 0,035 [ 𝑔𝑔
𝑃𝑃∙𝑃𝑃𝑘𝑘

] 

𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 20 [ 𝑃𝑃
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔

] 

 

 

 

 

                                                
5 Gemessene Emission laut BELICON-Gutachten für Linienbus mit Diesel-Euro-III 
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6.3 Bildung von Maßnahmenschwerpunkten 

Die 15 Maßnahmen aus dem Förderantrag 2017 werden zu Maßnahmenschwerpunkten 
gebündelt, um mögliche Synergien zu erschließen, bzw. wechselseitige Voraussetzungen 
aufzuzeigen. Zunächst sind die ermittelten Wirkungen für die einzelnen APs in Tab. 8 dar-
gestellt. 

Tab. 8: Erzielte Ergebnisse pro Maßnahmenpaket (AP). 

AP Beschreibung NO2 [kg/a] Effizienz [g/€] Kosten [€] Effekt 

1 Mobilitätsdaten - - 4.760.000 Sekundär 

2 Fahrradparken 79,6 2,6 650.000 Primär 

3 Radverkehrsnetz 7.418,5 74,6 10.309.000 Primär 

4 ÖPNV-Angebot 1.699,5 1,4 1.217.000 Primär 

5 Erdgasbusse 8.855,0 36,2 3.430.000 Primär 

6 Mobilität an Schulen 110,5 - - Primär 

7 Ausbau Haltestellen - - 2.160.000 Sekundär 

8 Radschnellweg 28,2 - - Primär 

9 Busbeschleunigung 592,3 6,5 2.752.000 Primär 

10 Fahrgastzählsystem - - 90.000 Sekundär 

11 DFI - - 789.000 Sekundär 

12 Zählstellen Radverkehr - - 130.000 Sekundär 

13 Fahrradverleih 26,2 0,1 180.000 Primär 

14 Handyparken - - - Sekundär 

15 Mikro-Depots - - - Sekundär 

 

Wie bereits in der Methodik (Kap. 4) ausgeführt, kann das Emissionsminderungspotential 
nur für Maßnahmen mit primären Veränderungen im Mobilitätsverhalten ermittelt werden. 
Das heißt jedoch keineswegs, dass alle Maßnahmen, die als sekundär bewertet wurden 
unnötige seien. In diesem Kontext seien das Fahrgastzählsystem (AP 10) und die Zählstel-
len für den Radverkehr (AP 12) benannt. Durch die Beschaffung dieser Systeme werden 
Basisdaten erhoben, die für eine Optimierung des Mobilitätsangebotes, bzw. der notwendi-
gen Infrastrukturplanung unerlässlich sind.  

Mit diesem Beispiel wird deutlich, dass die berechneten Kriterien zwar hilfreich für eine 
mögliche Priorisierung der Maßnahmen sind, aber eine sorgfältige Interpretation der ermit-
telten Werte nicht ersetzen können. In diesem Spannungsfeld werden im Folgenden die 
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wichtigsten Beziehungen (Abhängigkeiten) zwischen den Maßnahmen stichpunktartig auf-
gelistet: 

- Das AP Mobilitätsdaten (AP 1) zeigt Verknüpfungen mit vielen weiteren Maßnah-
men (z.B. AP 10, AP 12, etc.) die oben bereits benannt wurden. Dieses Thema 
wurde großflächiger behandelt und mit Blick auf eine zukünftige IVS Systemland-
schaft für die Universitätsstadt Gießen erweitert. Eine detaillierte Beschreibung ist in 
Kap. 3 zu finden. 

- Ausbau zentraler Bushaltestellen (AP 7) mit Wetterschutz und ggf. Fahrradabstell-
anlagen kann die Attraktivität des ÖPNV steigern und somit vorhandene Kunden 
binden. 

- Fahrgastzählsystem (AP 10) und die Zählstellen für den Radverkehr (AP 12) wur-
den bereits oben benannt, als wichtige Komponenten für die Erfassung von Basis-
daten und die benutzerfreundliche Gestaltung des Verkehrsangebots 

- DFI – Dynamische Fahrgast-Information (AP 11) ist ebenfalls dazu geeignet, die At-
traktivität des ÖPNV zu steigern, somit vorhandene Kunden zufrieden zu stellen und 
damit zu binden. Gerade für zentrale Haltestellen ist eine Kombination mit AP 7 zu 
empfehlen.  

- Handy-Parken (AP 14) repräsentiert eine mögliche Technologie für die Parkraum-
bewirtschaftung, die heutzutage zusätzlich angeboten werden sollte. Das zuständi-
ge Hintergrundsystem könnte (sofern mit dem Datenschutz verträglich) Nutzungsda-
ten für AP 1 liefern. Mit Blick auf das Emissionsminderungspotential ist die Park-
raumbewirtschaftung an sich ein wichtiges Element, das z.B. mit P&R-Angeboten 
am Stadtrand und einem guten ÖPNV-Angebot (AP 4) im Sinne von „push-pull“-
Maßnahmen zu einer Veränderung des Mobilitätsverhalten beitragen kann. 

- Mikro-Depots (AP 15) ist weitgehend unabhängig von den anderen untersuchten 
Maßnahmen. Mögliche Synergieeffekte können mit AP 1 erschlossen werden, wenn 
dort eine hochwertige Verkehrslageinformation generiert wird. Die Logistikunter-
nehmen werden solche Informationen wertschätzen und verwenden. Allerdings 
scheint die Wettbewerbssituation aktuell keine gemeinsamen Mikro-Depots zu er-
lauben. 
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7 Handlungsempfehlungen  

Gemäß der Aufgabenstellung wurden keine Treibhausgase, oder andere Aspekte des Ver-
kehrs, wie z.B. Verkehrssicherheit oder verkehrliche Effizienz betrachtet. Für die Entschei-
dung hinsichtlich einer Maßnahme sollten diese Überlegungen genauso miteinfließen, wie 
auch die Notwendigkeit von Maßnahmen der Digitalisierung, die quasi Elemente einer vir-
tuellen Infrastruktur bereitstellen kann. Solche strategischen Überlegungen sollten unbe-
dingt in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden, um zukünftig in der Lage zu 
sein, die erwartete Wirkung einer beabsichtigten Maßnahme noch vor dessen Realisierung 
mit hoher Sicherheit zu prognostizieren. Somit bekommt der Entscheidungsträger die not-
wendigen Fakten an die Hand, um seine Verantwortung wahrzunehmen.  

Neben AP 14 und AP 15 kann auch AP 5 als eigenständige Maßnahme realisiert werden. 
Unter Berücksichtigung der untersuchten Maßnahmen und der aufgeführten Zusammen-
hänge werden folgende Maßnahmenbündel (inkl. Priorisierung) für die Umsetzung vorge-
schlagen: 

1. Kontinuierlicher Auf- und Ausbau einer IVS-Systemlandschaft (siehe Kap. 3), was 
u.a. die Maßnahmen aus AP 1, AP 10 und AP 12 beinhaltet.  

2. Umstellung der Fahrzeugflotte auf Erdgasantrieb (AP 5), diese Maßnahme zeigt das 
größte Emissionsminderungspotential. 

3. Verbesserung des ÖPNV-Angebots (AP 4) repräsentiert ebenfalls eine Maßnahme 
mit hohem Emissionsminderungspotential in der Dimension Tonnen pro Jahr. Dabei 
leistet insbesondere die Busbeschleunigung (AP 9) einen wichtigen Beitrag um die 
Pünktlichkeit zu erhöhen und somit die Umlaufplanung der Fahrzeuge zu gewähr-
leisten. DFI (AP 11) und der Ausbau zentraler Haltestellen (AP 7) steigern in diesem 
Kontext zusätzlich die Attraktivität des ÖPNV und tragen zur Kundenzufriedenheit 
bei. 

4. Der aktuelle Trend im Radverkehr und insbesondere bei Elektrofahrrädern hat das 
Potential langfristig (bis 2030) in großem Maße den Ausstoß von NO2 zu reduzieren. 
Die Wachstumsraten für dieses Verkehrsmittel können insbesondere durch ein gu-
tes Radwegenetz (AP 3) zusätzlich gesteigert werden. Die Ausgestaltung des Rad-
wegenetzes kann sich positiv auf das Mobilitätsmanagement an Schulen (AP 6) als 
auch auf den Zugang zu direkten Radschnellwegen für Pendler (AP 8) auswirken.  

5. Der Ausbau des Fahrradparkens an zentralen Umsteigepunkten des ÖPNV, im 
Stadtgebiet oder an Schulen (AP 2), sowie der Aufbau eines Fahrradverleihsystems 
(AP 13) stehen ebenfalls in engem Bezug zu Punkt 4, aber nicht notwendigerweise 
in Abhängigkeit dazu. Die Umsetzung kann getrennt bzw. schrittweise erfolgen. 

6. Die Einführung des Handyparkens (AP 14) wird ebenfalls empfohlen als Bestandteil 
einer nachhaltigen Parkraumbewirtschaftung. 

7. Der Aufbau von Mikro-Depots (AP 15) repräsentiert zwar ein sinnvolles Konzept, ist 
aber nicht kompatibel zu den Prozessen der Paketdienstleister und somit aktuell 
nicht zu empfehlen.  
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8. Über die bisher beschriebenen Arbeitspakete hinaus gibt es noch weitere Maßnah-
men, die zu einer Minderung der NO2-Belastung und zu einem umweltfreundliche-
ren Verkehr beitragen könnten. 
Insbesondere die Stärkung des Fußgängerverkehrs wäre ein wichtiger Punkt. 
Denkbare Maßnahmen wären beispielsweise zusätzliche Querungsmöglichkeiten 
an Straßen (z.B. der Südanlage) oder eine Anpassung von LSA-Schaltungen, um 
kürzere Wartezeiten für Fußgänger zu erhalten. Solche Maßnahmen sind teilweise 
schon geplant und sollten verstärkt angegangen werden. 
Ein weiterer Punkt wäre der Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs in Gie-
ßen und Umgebung. Das Land Hessen plant z.B. die Reaktivierung der Lumbdatal-
bahn, aber auch für die Vogelsbergbahn wären Ausbaumaßnahmen denkbar. 

 

 



 
"Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität"  GCP Gießen 

  67 

8 Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Masterplan hat insgesamt 15 Maßnahmen, die sich zum Teil in Untermaß-
nahmen gliedern lassen, untersucht und hinsichtlich ihres Emissionsminderungspotentials 
analysiert. Darüber hinaus wurden auch Aspekte der Digitalisierung in vielfacher Weise 
adressiert, da die Erhebung von belastbaren Basisdaten eine essentielle Voraussetzung ist, 
um die richtigen Weichen für eine zukunftsfähige Mobilität im urbanen Raum zu stellen.  

Zunächst wurden diese Maßnahmen in 2 Kategorien unterteil, „primäre Maßnahmen“ die zu 
einer Verhaltensänderung hinsichtlich Mobilität und somit zu Emissionsminderungen führen 
und „sekundäre Maßnahmen“ z. B. Datengrundlagen, die dazu geeignet sind primäre Ver-
änderungen herbeizuführen. Unter den primären Maßnahmen sind vor allem APs mit ho-
hem Emissionsminderungspotential zu benennen: 

- AP 3: Schließung von Netzlücken im Radverkehrsnetz mit 
 7,4 t/a Emissionsminderungspotenzial bei kurzfristigem Realisierungsbeginn 

- AP 4: Angebotsverbesserung im Stadtbusverkehr mit  
 1,7 t/a Emissionsminderungspotenzial bei kurzfristigem Realisierungsbeginn 

- AP 5: Ersatz von Diesel- durch Erdgasbusse mit 
 8,9 t/a Emissionsminderungspotenzial bei kurzfristiger Realisierung 

Bei diesen vielversprechenden Maßnahmen wird die große Bedeutung der Digitalisierung 
für die Optimierung der gesamten Verkehrsabläufe nicht außer Acht gelassen und insbe-
sondere AP 1 zum Aufbau eines effizienten und flexiblen Datenmanagements betont. In 
diesem Kontext wird zusätzlich ein umweltsensitives Verkehrsmanagement (UVM empfoh-
len, um zukünftig die Immissionsseitigen Wirkungen verkehrlicher Maßnahmen abschätzen 
zu können.   

Mit den untersuchten Maßnahmen zur Ausweitung des ÖV-Angebots (einschl. Busantrieb) 
und des Radverkehrs, sowie Investitionen in die Digitalisierung hin zu einem UVM kann die 
angestrebte Reduzierung der NO2-Emissionen im Stadtgebiet erreicht werden. 

Der Masterplan soll ein Bestandteil des fortzuschreibenden Luftreinhalteplans werden. Mit 
dem gutachterlichen Charakter der zusammengestellten Maßnahmen ist eine qualifizierte 
Basis für die im Zuge der vorgesehenen Umsetzung erfolgenden politischen Beratungen 
und Beschlüssen sowie für die formalen Planungs- und Beteiligungsverfahren geschaffen. 
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laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr, vom 13.03.2018, 
zuletzt aufgerufen am 23.07.2018 

[6] HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, Version 3.3, 
24.04.2017 

 

                                                
6 Dieses Dokument enthält anwendungs-orientierte Vorschläge zur Berechnung von CO2-Emissionen die durch einzelne 

Maßnahmen eingespart werden können. Für den vorliegenden Masterplan wurden die entsprechenden Kennwerte für den 
Ausstoß von NO2-Emissionen angepasst. 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr
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10 Anlagen 

Während in Kapitel 9 allgemein zugängliche Referenzen benannt sind, werden im vorlie-
genden Kapitel die Anlagen benannt die für die interne Bearbeitung relevant sind. 

Tab. 9: Übersicht der Anlagen. 

Nr. Dokument Bemerkung 

2-1 Lageplan der Maßnahmen für AP2  

3-1 Lageplan der Maßnahmen für AP3  

3-2 Lister der Maßnahmen für AP3  

3-3 Lister weiterer Maßnahmen für AP3  

4-1 Darstellung der Angebotsverbesse-
rung im ÖPNV Präsentation der SWG vom 25.05.2018 

5-1 

Ökologischer und ökonomischer 
Vergleich der SWG-Busflotte in Ab-
hängigkeit ihrer Zusammensetzung 
auf den Zeithorizonten „heute“ und 
„mittelfristig“ für AP5 

Studie der Hochschule Landshut für die 
Fahrzeugflotte der SWG auf Basis rea-
ler Abgasmessungen 

12-1 Lageplan der Zählstellen für AP12  
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